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WICHTIGSTE BOTSCHAFTEN 

 Die Unzufriedenheit mit bürokratischen Anforderungen ist in Deutschland zuletzt gestiegen. 
Bisherige Entlastungsmaßnahmen haben keine spürbaren Verbesserungen gebracht. 

 Aufwändige Informationspflichten, ineffiziente Verwaltungen und langwierige Genehmigungs-
verfahren führen dazu, dass die Bürokratiekosten für Unternehmen höher sind als notwendig. 

 Die Automatisierung von Informationspflichten und die Beschleunigung von Verwaltungsver-
fahren durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz könnten die Bürokratiekosten senken. 
Eine stärkere Berücksichtigung des Vollzugs im Gesetzgebungsprozess könnte praxistauglichere 
Regelungen schaffen. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Unternehmen unterliegen staatlichen Informationspflichten und Genehmigungsverfahren, die 
mit Bürokratiekosten einhergehen. Unternehmensbefragungen zeigen, dass die Unzufriedenheit 
mit bürokratischen Anforderungen und der Verwaltungsleistung in Deutschland in den vergange-
nen Jahren stark zugenommen hat. Bürokratie führt bei den Unternehmen zu direkten Kosten 
sowie zu Folgekosten aufgrund von Fehlanreizen für Markteintritte und Investitionen. 

Kosten der Bürokratie können aus unterschiedlichen Gründen höher ausfallen, als zur Errei-
chung ihrer Ziele notwendig ist. So kann der Gesetzesvollzug unnötige Bürokratiekosten verursa-
chen, wenn Genehmigungsverfahren sehr lange andauern oder Verwaltungsvorgänge zwischen 
verschiedenen Behörden fragmentiert sind, wie beispielsweise bei der Gründung von Unterneh-
men. Zudem ist es nicht immer möglich, Informationspflichten digital zu erbringen.  

In den vergangenen zehn Jahren wurden punktuell wirkende Maßnahmen zur Senkung der 
Bürokratiekosten ergriffen. Dazu zählen Ex-ante-Instrumente wie der Digital-Check und Ex-post-
Instrumente wie verschiedene Bürokratieentlastungsgesetze. Dennoch ist es bisher nicht gelun-
gen, die Bürokratiekosten spürbar zu senken. 

Reformen, die eine Vielzahl von Unternehmen und Unternehmensbereiche betreffen, könnten 
deutlich größere Entlastungen bringen. So könnte die Erfüllung von Informationspflichten 
(teil-)automatisiert werden, indem die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen und Ver-
waltungsprozesse durchgängig digitalisiert werden. Fragmentierte Prozesse könnten durch One-
Stop-Shops abgelöst werden. Ein zentraler Datenabruf durch Behörden und damit eine Reduktion 
redundanter Informationspflichten (Once-Only-Prinzip) könnte durch zügige Umsetzung der Regis-
termodernisierung erreicht werden. Eine stärkere Nutzung von Genehmigungsfiktionen könnte 
Genehmigungsverfahren beschleunigen. Genehmigungen würden dann als erteilt gelten, wenn 
die zuständige Behörde nicht innerhalb einer bestimmten Frist über einen Antrag entscheidet. 

Darüber hinaus könnte ein weiterer Anstieg der Bürokratiekosten bereits im Gesetzgebungs-
prozess eingedämmt werden. Hierzu könnte das Mandat des Normenkontrollrates um eine Qua-
litätskontrolle von Gesetzentwürfen bezüglich ihrer Adressatenfreundlichkeit und Vollzugstaug-
lichkeit erweitert werden. Der Gesetzesvollzug durch die öffentliche Verwaltung könnte über die 
Messung von Verwaltungsleistungen und den Aufbau eines Kennzahlensystems zur Steuerung 
verbessert werden. Wettbewerb zwischen Verwaltungen könnte durch die Veröffentlichung dieser 
Leistungsindikatoren auf einem digitalen Dashboard gesteigert werden. Dadurch könnten z. B. 
die Sichtbarkeit von leistungsfähigen Kommunen erhöht und Anreize zur Unternehmensansied-
lung gesetzt werden. 
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I. EINLEITUNG  

175. Eine staatliche Ordnung, die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
vor Willkür und unfairen Praktiken schützt und einen vorhersehbaren 
Handlungsrahmen sichert, ist eine zentrale Voraussetzung für langfristi-
gen Wohlstand (Acemoglu und Robinson, 2010). Staatliche Verwaltungen ge-
währleisten diesen Handlungsrahmen durch den Vollzug des geltenden Rechts. 
Viele unternehmerische Tätigkeiten unterliegen deshalb staatlichen Genehmi-
gungsverfahren und gesetzlichen Informationspflichten. Der damit verbundene 
Aufwand wird unter dem Begriff Bürokratie zusammengefasst.  TABELLE 17 Inef-
fiziente Bürokratie wirkt sich negativ auf die Standortattraktivität aus und kann 
das Produktivitätswachstum einer Volkswirtschaft beeinträchtigen (Fadic et al., 
2019; Dörr et al., 2024).  ZIFFERN 196 FF. Die Bürokratiekosten zur Erreichung eines 
gegebenen Zieles sollten so gering wie möglich sein. Das mit einem Gesetz ver-
folgte Ziel wird im Rahmen eines solchen Effizienzkalküls nicht hinter-
fragt.  

176. Für Unternehmen führt Bürokratie zu direkten und indirekten Kos-
ten.  ZIFFERN 182 FF. Direkte Bürokratiekosten entstehen durch die Einhaltung ge-
setzlicher Vorschriften und umfassen beispielsweise den Aufwand zur Erstellung 
einer Umsatzsteuererklärung. Indirekte Bürokratiekosten entstehen, wenn ge-
setzliche Vorgaben Unternehmensentscheidungen über Investitionen oder den 
Markteintritt beeinflussen.  ZIFFERN 191 FF. So ist die Gründung eines Unterneh-
mens in Deutschland ungleich aufwändiger als in anderen europäischen Ländern, 
was die Zahl der Gründungen in Deutschland dämpfen dürfte.  KASTEN 10 Indi-
rekte Kosten entsprechen der Verminderung der Wertschöpfung, die daraus re-
sultiert.  ZIFFERN 196 FF.  

177. In Deutschland belaufen sich die durch bundesrechtliche Vorgaben verur-
sachten direkten, regelmäßig anfallenden Bürokratiekosten aus Informa-
tionspflichten auf 65,0 Mrd Euro pro Jahr (Statistisches Bundesamt, 
2025a). Für die Bürokratiekosten, die aufgrund von EU-Verordnungen  ZIFFER 216 
sowie aufgrund von Vorgaben der Länder und Gemeinden  ZIFFER 214 anfallen, 
gibt es keine vergleichbaren Kostenschätzungen. Laut einer Unternehmensbefra-
gung gehen allerdings nur rund ein Drittel aller bürokratischen Anforderungen 
auf den Bund zurück (Demmelhuber et al., 2024).  ZIFFER 183 Die indirekten Bü-
rokratiekosten, z. B. aufgrund von verminderten Investitionen, werden statis-
tisch nicht erfasst und sind schwer abzuschätzen.  ZIFFERN 191 FF.  

178. Deutschland belegt in verschiedenen internationalen Vergleichen (Europäische 
Kommission, 2021a; Our World in Data, 2024; Weltbank, 2024) zur Qualität der 
staatlichen Ordnung einen vorderen Platz. Nach Umfragen, die in Deutschland 
durchgeführt wurden, ist die Zufriedenheit mit bürokratischen Anforderungen 
und der Verwaltungsleistung jedoch sehr gering (DIHK, 2023; Demmelhuber et 
al., 2024). Dies könnte darauf hindeuten, dass der Handlungsrahmen für Unter-
nehmen gewahrt wird, in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch mit sehr ho-
hem Verwaltungsaufwand und überhöhten Bürokratiekosten verbun-
den ist.  ZIFFERN 182 FF.  ABBILDUNG 32 RECHTS Auch Liberalisierungsprozesse können 
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zu einem Aufwuchs komplexer Vorgaben führen, beispielsweise wenn ein striktes 
Verbot durch differenzierte Regelungen mit begrenzten Ausnahmen ersetzt wird 
(Knill et al., 2024a).  ZIFFER 213  

179. Sowohl bei der Erarbeitung neuer Vorgaben als auch bei ihrem Vollzug 
können Probleme entstehen, die die Bürokratiekosten für die Normadressaten er-
höhen. So können Gesetze, die für den Adressatenkreis nicht verständlich 
formuliert sind, erhöhte Umsetzungskosten durch Rechtsberatung nach sich 
ziehen oder fehlerhaft umgesetzt werden.  ZIFFER 206 Die Prüfung von Anträgen 
durch die Verwaltung kann zudem mit langen Wartezeiten für Unternehmen ein-
hergehen, etwa weil Verwaltungsprozesse nicht digitalisiert sind oder Verwal-
tungsbehörden nicht über ausreichend Personal verfügen.  ZIFFERN 222 FF.  

180. Auf Bundesebene werden bereits verschiedene Instrumente eingesetzt, um 
Bürokratiekosten zu senken. Ex-ante-Instrumente  ZIFFERN 231 FF. kommen 
bei der Erarbeitung neuer Gesetze zum Einsatz, um ihre Praxistauglichkeit zu er-
höhen. Ein Beispiel dafür ist der Digital-Check.  ZIFFERN 232 FF. Er soll sicherstel-
len, dass neue Gesetze so formuliert werden, dass ihre Umsetzung, etwa die Be-
antragung von Transferleistungen, kostengünstig digital möglich ist. Ex-post-In-
strumente  ZIFFERN 233 FF. dienen der Überprüfung und Anpassung bestehender 
Vorgaben. Solche Anpassungen wurden in den vergangenen zehn Jahren unter 
anderem durch vier Bürokratieentlastungsgesetze  ZIFFER 234 vorgenom-
men. Diese enthalten verschiedene Maßnahmen, um die Bürokratiekosten zu sen-
ken, darunter den Ersatz von Vorlagepflichten durch Vorhaltepflichten oder die 
Erhöhung von Schwellenwerten für die Geltung von Pflichten. 

181. Die bisher genutzten Instrumente zum Bürokratieabbau zielen in die richtige 
Richtung, wirken aber nur punktuell und betreffen deshalb nur einen kleinen Teil 
der gesamten Bürokratiekosten in Deutschland. Umfassendere Reformen, die 
eine Vielzahl von Vorgaben und Verwaltungsvorgängen vereinfachen, könnten 
sich spürbar auf das Wirtschaftswachstum auswirken (Falck et al., 
2024). Für einen umfassenden Bürokratieabbau ist es entscheidend, sowohl die 
bestehenden Bürokratiekosten weiter zu senken  ZIFFERN 242 FF. als auch den zu-
künftigen (Wieder-)Anstieg zu verhindern.  ZIFFERN 249 FF. Eine stärkere Einbin-
dung der Nutzenden könnte diesen Prozess unterstützen.  ZIFFERN 254 FF. Zudem 
sollten Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltungskultur ergriffen werden. 
 ZIFFERN 256 FF.  
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II. AUSGANGSLAGE: KOSTEN DURCH  
BÜROKRATIE  

182. Bürokratiekosten lassen sich in direkte und indirekte Kosten unterschei-
den.  TABELLE 17 Direkte Bürokratiekosten entstehen bei der Einhaltung von 
Informationspflichten. Indirekte Bürokratiekosten  ZIFFERN 191 FF. folgen aus 

 TABELLE 17 

 

Bürokratiekosten im Sinne dieses Kapitels
Beispiele für direkte und indirekte Bürokratiekosten

Bereich Bezeichnung der Vorgabe Norm¹

Direkte Arbeitsmarkt Pflicht zur Entgegennahme und innerbetrieb- EntgFG
Bürokratie- lichen Verarbeitung der Arbeitsunfähigkeits-
kosten² meldung durch den Arbeitgeber

Grundsicherung Abrechnung von Leistungen in der SGB II
Mittagsverpflegung

Berufsausbildung Führen eines Ausbildungsnachweises durch BBiG
Auszubildende

Forschung Antrag auf Bescheinigung über die Begünstigung FZulG
eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens

Ernährung und Kombinierter Text-Bild-Warnhinweis auf den TabakerzV
Lebensmittelsicherheit Verpackungen von Tabakerzeugnissen

Land- und Forst- Aufzeichnungspflicht betrieblicher Daten DüV
wirtschaft, Fischerei

Gesundheit Verschreibungspflicht für Arzneimittel, AMG
die z. B. bestimmte Stoffe enthalten

Migration und Meldepflicht des Arbeitgebers vor Aufnahme BeschV
Integration einer Beschäftigung eines Ausländers

Justiz Aufbewahrungspflicht für Handakten BRAO
(aktive Dokumentenablage)

Verbraucherschutz Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen BGB

Klima und Energie Antrag auf Genehmigung für die Errichtung und BImSchG
den Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen

Abfälle, Wasser, Aufstellung von Hinweisschrifttafeln durch Ver- VerpackV
Böden treiber von Umverpackungen über das Recht zur

unentgeltlichen Rücklassung der Verpackungen

Bereich Beeinflussung von... Quelle/Beispiel

Indirekte Einzelwirtschaftliche … Investitionsentscheidungen Pellegrino und Zheng (2024)

Bürokratie- Effekte … Markteintritt und -austritt Tomasi et al. (2023)
kosten Gesamtwirtschaftliche … langfristigem Wachstum Djankov et al. (2006)

Effekte … Einsatz von Arbeitskräften Ziffer 202

Effizienz der staat- … Dauer von Antrags- und Genehmigungs- Ziffer 222
lichen Verwaltung     prozessen

… Fragmentierung von Prozessen Ziffer 194

1 – EntgFG-Entgeltfortzahlungsgesetz, SGB II-Zweites Sozialgesetzbuch, BBiG-Berufsbildungsgesetz, FZulG-Forschungs-
zulagengesetz, TabakerzV-Tabakerzeugnisverordnung, DüV-Düngeverordnung, AMG-Arzneimittelgesetz, BeschV-Beschäf-
tigungsverordnung, BRAO-Bundesrechtsanwaltsordnung, BGB-Bürgerliches Gesetzbuch, BImSchG-Bundes-Immissions-
schutzgesetz, VerpackV-Verpackungsverordnung.  2 – Der messbare Zeitaufwand und die Kosten, die durch die Befol-
gung einer gesetzlichen Informationspflicht bei den Unternehmen entstehen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Darstellung
© Sachverständigenrat | 25-059-01
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verzerrten Geschäfts- und Investitionsentscheidungen. Dafür können 
sowohl aufwändige Informationspflichten als auch langwierige Interaktionen mit 
der staatlichen Verwaltung verantwortlich sein, die unternehmerische Aktivitäten 
erschweren. In einer Unternehmensbefragung gaben die befragten Unternehmen 
an, dass insbesondere das Datenschutzrecht und das Umweltrecht hohen büro-
kratischen Aufwand erzeugen.  ABBILDUNG 32 LINKS 

Zur Höhe der Bürokratiekosten liegen in Deutschland nur unvollstän-
dige Schätzungen vor. Amtliche Schätzungen gibt es lediglich für direkte Bü-
rokratiekosten, die aus bundesrechtlichen Informationspflichten folgen.  ZIF-

FER 183  KASTEN 8 Für andere Länder ist die Datenlage noch schlechter und es liegen 
in der Regel nicht einmal vergleichbare Schätzungen vor. Ausgewählte Indikato-
ren des Doing-Business-Index der Weltbank ermöglichen trotzdem einen inter-
nationalen Vergleich der Bürokratiebelastung.  ZIFFERN 188 F. In diesem Vergleich 
schneidet Deutschland etwas besser ab als Frankreich und Spanien, allerdings 
deutlich schlechter als Schweden und Dänemark.  

  

 ABBILDUNG 32 

 

1 – Die Unternehmen wurden in drei ungefähr gleich große Gruppen aufgeteilt, mit 146 kleinen Unternehmen (≤ 65 Be-
schäftigte), 146 mittelgroßen Unternehmen (zwischen 66 und 265 Beschäftigte) und 145 großen Unternehmen (≥ 266 
Beschäftigte).  2 – Anteile der Antworten auf die Frage „Welche rechtlichen Bereiche Ihres Unternehmens sind wie stark 
von Bürokratie betroffen?“.  3 – Anteile der Antworten auf die Frage „Wieviel % der Anforderungen/Regulierungen, die Ihr 
Unternehmen betreffen, stammen originär jeweils von...“. Weitere Hinweise, z. B. auf deutsche Umsetzungsgesetze zu EU-
Richtlinien, wurden in der Frage nicht gegeben. Es wurde der rein subjektive Eindruck der Teilnehmenden ermittelt. Auch 
bei EU-Regelungen wurde keine weitere Unterscheidung zwischen EU-Verordnungen und EU-Richtlinien vorgenommen.

Quelle: Demmelhuber et al. (2024)
© Sachverständigenrat | 25-009-01
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1. Bürokratiekosten in Deutschland 

183. Die regelmäßig anfallenden, direkten Bürokratiekosten aus bundesrechtli-
chen Vorgaben für Unternehmen betrugen im Jahr 2024 etwa 65,0 Mrd Euro, 
 KASTEN 8 bzw. 1,5 % des BIP. Davon entfallen etwa 76 % auf Personalkosten, der 
Rest auf Sachkosten (Statistisches Bundesamt, 2025a). Da diese Schätzung nur 
Kosten aus bundesrechtlichen Informationspflichten berücksichtigt, stellt sie eine 
Untergrenze für die direkten Bürokratiekosten der Unternehmen dar. In einer 
Unternehmensbefragung zum Thema Bürokratiekosten gaben die Befragten an, 
dass etwa ein Drittel aller Anforderungen vom Bund stammt (Demmel-
huber et al., 2024).  ABBILDUNG 32 RECHTS Hinzu kommen Bürokratiekosten 
aufgrund von Vorgaben der Europäischen Union (EU), die nicht durch einen 
weiteren Rechtsakt in nationales Recht umgesetzt wurden, Kosten aufgrund von 
Vorgaben der Landesgesetzgebung und auf Ebene der Gemeinden. Bei propor-
tionaler Hochrechnung würden sich die gesamten direkten Kosten aus Informa-
tionspflichten auf 193 Mrd Euro belaufen. Die indirekten Bürokratiekosten lassen 
sich nur schwer beziffern.  ZIFFERN 197 FF.  

 KASTEN 8  

Hintergrund: Die Bürokratiekostenschätzung des Statistischen Bundesamts 

Der Bürokratiekostenindex (BKI) wird seit dem Jahr 2012 monatlich vom Statistischen Bundes-
amt berechnet.  ABBILDUNG 33 Er dokumentiert die Belastung durch Bürokratiekosten aufgrund 
bundesrechtlicher Informationspflichten. Der BKI bildet die Auswirkungen des Regierungshan-
dels auf die Bürokratiekosten ab. Eine konjunkturell bedingte Änderung der Anzahl der betroffe-
nen Unternehmen und allgemeine Lohn- und Gehaltssteigerungen werden im Index nicht abge-
bildet (Vorgrimler, 2013). Die Aussagekraft des BKI für die gesamte Belastung durch Bürokra-
tie ist begrenzt, da er nur regelmäßige bundesrechtliche Informationspflichten erfasst.  ZIF-

FER 186  
Der BKI ist rechtsschief verteilt. Die zehn größten Informationspflichten, und damit weniger 

als 0,1 % aller bundesrechtlichen Informationspflichten, verursachten zum 31. März 2025 
51,1 % der im BKI erfassten Gesamtkosten (Statistisches Bundesamt, 2025a).  TABELLE 18 Zu 
den Informationspflichten mit den höchsten gesamtwirtschaftlichen Kosten zählen das Ausstel-
len und Aufbewahren von Rechnungen und die allgemeine Buchführung. Die Informations-
pflichten des Steuerrechts und des Handelsrechts haben den größten Einfluss auf den BKI, da 
nahezu alle Unternehmen bei zahlreichen Geschäftsvorgängen davon betroffen sind. Informa-
tionspflichten, die nur für einzelne Branchen relevant sind oder jedes Jahr nur eine geringe Zahl 
von Unternehmen betreffen, spielen eine untergeordnete Rolle. Gleichzeitig ist festzustellen, 
dass einige gesetzliche Informationspflichten auch einen direkten Nutzen für die Unterneh-
men haben. So liegen die Buchführung und das Aufbewahren von Rechnungen beispielsweise 
auch im Interesse der Unternehmen, um Geschäftsvorgänge transparent nachvollziehen zu 
können.  

Zur Schätzung der bundesrechtlichen Bürokratiekosten wird das Standardkostenmodell 
eingesetzt. Dieses ermöglicht eine Quantifizierung der Bürokratiekosten nach einheitlichen 
Standards. Die amtliche Datenbasis zu den Bürokratiekosten ist in Deutschland damit umfas-
sender als in vielen anderen Ländern, weist aber dennoch Lücken auf. So werden beispiels-
weise indirekte Kosten, die aufgrund von Wartezeiten bei Genehmigungsverfahren auftreten, 
nicht erfasst. EU-Recht wird nur berücksichtigt, wenn es durch einen weiteren Rechtsakt in na-
tionales Recht umgesetzt wurde. Dies gilt in der Regel für Richtlinien, jedoch nicht für Verord-
nungen der EU (Vorgrimler, 2013). Dabei machten Verordnungen im Zeitraum von 2019 bis 
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2024 rund 70 % aller Rechtsakte im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren der EU aus.  ABBIL-

DUNG 40 Zur Kostenschätzung werden alle Vorgaben in wiederkehrende Aufgaben zerlegt, wie 
z. B. das Ausfüllen eines Antrags. Um den Aufwand einer Aktivität abzubilden, werden Unter-
nehmen unter anderem durch Interviews zu ihren Arbeitsschritten und dem damit verbundenen 
Zeitaufwand sowie zu ihren Sachkosten befragt. Die gesamten Kosten ergeben sich aus der 
Multiplikation der Kosten pro Aktivität mit der Häufigkeit der  
 TABELLE 18  

 

Die zehn Informationspflichten¹ mit den gesamtwirtschaftlich höchsten Bürokratiekosten
Bürokratiekostenindex wird durch Vorgaben des Steuer- und Handelsrechts bestimmt

Regel-
mäßige 

Büro-
kratie-

kosten³

Anteil an 
den gesam-
ten regel-
mäßigen 

Bürokratie-
kosten

Kumu-
lierter 
Anteil

Mrd Euro

Ausstellung von Rechnungen UStG § 14 Abs. 2 5,0     7,7     7,7     

Allgemeine Buchführung HGB § 238 4,9     7,5     15,2     

Aufbewahrung von Rechnungen UStG § 14b Abs. 1 3,7     5,8     21,0     

Pflicht zur Jahres- und Konzern- HGB §§ 264, 316, 325 3,3     5,1     26,1     
abschlusserstellung, Prüfung
und Offenlegung für alle 
Kapitalgesellschaften

Abgabe der Umsatzsteuererklärung UStG § 18 Abs. 3 Satz 1 3,1     4,8     30,9     

Sammelanzeigen für Groß- und KWG § 13 Abs. 1 Satz 2, 3,0     4,6     35,5     
Millionenkredite für in der vor- § 14 Abs. 1 Satz 1
bereiteten Sammelanzeige ent- und Abs. 3, 
haltene Kreditnehmer/Kredit- § 10a Abs. 2 Satz 3
nehmereinheiten (Nichthandels- 
buch- und Handelsbuchinstitute  
sowie übergeordnete Unternehmen 
nach § 10a Abs. 2 Satz 3 KWG)

Stichtagsinventur HGB § 240 2,9     4,4     39,9     

Gewerbesteuererklärungspflicht GewStG § 14a Satz 1 2,7     4,1     44,0     

Identifizierungs- und Aufzeichnungs- GwG § 8 Abs. 1, 2 und 4 2,4     3,7     47,7     
pflicht bei Vertragsabschluss einer i. V. m. § 11 Abs. 4, 
auf Dauer angelegten Geschäfts- § 10 Abs. 3 Nr. 1
beziehung

Körperschaftsteuererklärung KStG § 31 Abs. 1 Satz 1 2,2     3,4     51,1     
i. V. m. § 25 Abs. 3
Satz 1 EStG

%

Norm² ParagrafBezeichnung der Vorgabe

1 – Datenbasis sind die zum 31. März 2025 in Kraft befindlichen bundesrechtlichen Informationspflichten. Zum 
Stichtag noch nicht in Kraft getretene Änderungen an Informationspflichten sind nicht abgebildet.  2 – UStG-Um-
satzsteuergesetz, HGB-Handelsgesetzbuch, KWG-Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz), GewStG-
Gewerbesteuergesetz, GwG-Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, KStG-Körper-
schaftssteuergesetz, EStG-Einkommensteuergesetz.  3 – Regelmäßige Bürokratiekosten, die im Abstand von 
mehreren Jahren absehbar regelmäßig bei den Unternehmen anfallen. Änderung der einmaligen Bürokratie-
kosten sind nicht berücksichtigt.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-002-01
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Erfüllung pro Akteur (z. B. Unternehmen) und der Anzahl der betroffenen Akteure (Vorgrimler 
und Blasch, 2009). Der verwendete Ansatz zur Kostenschätzung einzelner Informationspflich-
ten erscheint plausibel, wie eine Studie von Boockmann et al. (2020) zeigt. Darin wurde der 
Zeitaufwand zur Dokumentation von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit nach 
§ 17 des Mindestlohngesetzes geschätzt. Laut der repräsentativen Befragung von 3 000 Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern im Winter 2019/2020 beträgt der Zeitaufwand insgesamt 
11,2 Mio Stunden pro Jahr. Im Vergleich dazu schätzt das Statistische Bundesamt (2025a) den 
zusätzlichen Zeitaufwand zum 31. Dezember 2021 auf 10,3 Mio Stunden jährlich.  

Neben den Bürokratiekosten erfasst das Statistische Bundesamt auch den Erfüllungsauf-
wand für neue bundesrechtliche Vorgaben. Der gesamtwirtschaftliche Erfüllungsaufwand um-
fasst alle Gesetzesfolgekosten. Dazu zählen beispielsweise die Kosten zum Einbau neuer Hei-
zungsanlagen in Folge des Heizungsgesetzes (Bundesregierung, 2024a). Bürokratiekosten 
sind eine Teilmenge des Erfüllungsaufwands.  

184. Der Bürokratiekostenindex (BKI) ist das einzige administrative Instrument 
zur Dokumentation der Entwicklung der Bürokratiekosten in Deutschland.  AB-

BILDUNG 33 Er erfasst seit dem Jahr 2012 Änderungen der regelmäßigen Bü-
rokratiekosten aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben.  KASTEN 8 Seit sei-
ner Einführung ist der BKI von 100 Punkten im Basisjahr 2012 geringfügig um 
etwa drei Indexpunkte gesunken.  ABBILDUNG 33 LINKS Ausschlaggebend für den 
Rückgang waren wenige Maßnahmen.  ABBILDUNG 33 RECHTS Dazu zählen die Ein-
führung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Jahr 2019 und 
die obligatorische E-Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unterneh-

 ABBILDUNG 33 

 

1 – Belastungsänderungen werden im BKI immer zum Zeitpunkt des Beschlusses eines Regelungsvorhabens im Bundes-
kabinett wirksam, nicht erst bei Inkrafttreten der Vorgabe.

Quelle: Statistisches Bundesamt
© Sachverständigenrat | 25-005-02
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men im Jahr 2023. Aufgrund der hohen Fallzahlen zum Zeitpunkt des Beschlus-
ses hatten diese Maßnahmen einen großen Einfluss auf den BKI.  KASTEN 8  

185. Der moderate Rückgang des BKI deckt sich nicht mit der öffentlichen 
Wahrnehmung der Entwicklung der Bürokratiekosten. Unternehmens-
befragungen deuten darauf hin, dass die Bürokratiebelastung etwa seit Mitte der 
2010er-Jahre ansteigt.  ABBILDUNG 34 LINKS So stellt die Kategorie „Fülle und Ver-
ständlichkeit bürokratischer Auflagen“ in einer Umfrage der Deutschen Indust-
rie- und Handelskammer (DIHK, 2023) zur Bewertung von Standortfaktoren im 
Jahr 2023 mit der Note 5,2 den schwächsten Faktor dar. Der Indikator hat sich 
im Vergleich zur Umfrage im Jahr 2020 weiter verschlechtert. Auch die Bewer-
tung des Faktors „Dauer und Komplexität von Planungs- und Genehmigungsver-
fahren“ hat sich im selben Zeitraum verschlechtert. Eine steigende Bürokratiebe-
lastung zeigt sich auch in Umfragen des Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks (ZDH, 2023).  ABBILDUNG 34 RECHTS Danach geben 74 % der teilnehmenden 
Handwerksbetriebe an, dass der bürokratische Aufwand zwischen den Jahren 
2018 und 2023 gestiegen ist, nicht zuletzt durch ständige Anpassungen an neue 
Regelungen.  ZIFFER 213  

186. Für die Diskrepanz zwischen dem BKI und den Ergebnissen der Unter-
nehmensbefragungen kann es mehrere Gründe geben. Der BKI bildet ledig-
lich die regelmäßigen bundesrechtlichen Informationspflichten und damit nur ei-
nen Teilbereich der gesamten Bürokratiekosten ab.  ZIFFER 183 Die einmaligen 

 ABBILDUNG 34 

 

1 – Dreijährliche DIHK-Umfragen im Netzwerk Industrie hinsichtlich der Frage: „Wie bewerten Sie mit Blick auf die Wett-
bewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland die folgenden Standortfaktoren im internationalen Vergleich auf 
einer Skala von 1 (klarer Wettbewerbsvorteil) bis 6 (nicht wettbewerbsfähig)?“.  2 – Daten erst ab dem Jahr 2011 verfüg-
bar.  3 – Daten erst ab dem Jahr 2020 verfügbar.  4 – Sonderumfrage „Bürokratiebelastung im Handwerk“ mit 10 630 
teilnehmenden Handwerksbetrieben.  5 – Die Umfrage wurde im 1. Quartal 2023 durchgeführt.

Quellen: DIHK, ZDH (2023)
© Sachverständigenrat | 25-003-02
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Bürokratiekosten, die nur bei Einführung oder Änderung einer Informations-
pflicht anfallen  ABBILDUNG 35 LINKS sind nicht enthalten. Zudem könnten die tat-
sächlichen Kosten, vor allem von komplizierten und neuen Vorgaben, vom Stan-
dardkostenmodell unterschätzt werden. So wird bei der Berechnung der Bürokra-
tiekosten der Aufwand, der durch die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfern 
und Rechtsberatern entsteht, in der Regel nicht berücksichtigt (Wissenschaftli-
cher Beirat beim BMWK, 2025).  

In der öffentlichen Wahrnehmung spielen auch indirekte Bürokratiekosten,  ZIF-

FERN 191 FF. wie die Beeinträchtigung der Investitionstätigkeit, sowie die man-
gelnde Schnelligkeit und Serviceorientierung von Verwaltungen  ZIFFER 204 eine 
Rolle (Demmelhuber et al., 2024). Diese werden im BKI ebenfalls nicht abgebil-
det. Zudem könnte der Bürokratiebegriff in der Öffentlichkeit weiter ge-
fasst sein als nach der Definition des BKI. So zählen laut einer Umfrage mittel-
ständische Unternehmen auch Vorgaben, die außerhalb der direkten Einfluss-
möglichkeiten des Regierungshandelns liegen, zur Bürokratie. Beispiele sind Re-
gelungsvorgaben von Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft (Kam-
mern, Innungen), Normungsinstituten oder Berufsgenossenschaften (Holz et al., 
2019).  

187. Während der BKI zwischen den Jahren 2012 und 2024 geringfügig gesunken 
ist,  ABBILDUNG 33 hat sich die Anzahl der bundesrechtlichen Informations-
pflichten zwischen dem Jahr 2012 und dem 31. März 2025 von 10 073 auf 12 142 
Vorgaben und damit um 20,5 % erhöht.  ABBILDUNG 38  KASTEN 8 Die regelmäßig 
anfallenden Bürokratiekosten betrugen zum 1. Januar 2012 50,4 Mrd und zum 31. 
März 2025 65,0 Mrd Euro (Statistisches Bundesamt, 2025a).  ABBILDUNG 35 RECHTS 
Die einmaligen Bürokratiekosten sind nach Angaben des Statistischen Bundes-

 ABBILDUNG 35 

 

1 – Datenbasis zum 31.03.2025. Gezeigt werden alle zum jeweiligen Zeitpunkt in Kraft befindlichen Vorgaben.  2 – Ein-
malige Bürokratiekosten, die bei der Einführung oder Änderung einer Vorgabe beim Unternehmen anfallen (Umstellungs-
aufwand). Für das Jahr 2021: Unter anderem aufgrund des Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und 
Pflege. Für das Jahr 2022: Unter anderem aufgrund der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig 
wirksame Maßnahmen.  3 – Regelmäßige Bürokratiekosten, die im Abstand von mehreren Jahren absehbar regelmäßig 
anfallen. Stichtag für das Jahr 2012: 1. Januar, für die Jahre 2017 und 2021: jeweils 31. Dezember und für das Jahr 
2025: 31. März.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-122-01
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amts gemessen an den regelmäßig anfallenden Bürokratiekosten relativ gering. 
 ABBILDUNG 35 LINKS 

Seit dem Jahr 2012 sind die Bürokratiekosten im Bereich Steuern am stärksten 
gesunken, unter anderem aufgrund der Anhebung der Grenze für Kleinbetrags-
rechnungen von 150 auf 250 Euro.  ABBILDUNG 36 Den größten Anstieg verzeichnet 
hingegen der Bereich Finanzmärkte und Banken aufgrund verschiedener Einzel-
maßnahmen, wie beispielsweise der Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräfe-
renzen von Kundinnen und Kunden im Rahmen der Anlageberatung.  

2. Bürokratiekosten im internationalen Vergleich 

188. Der internationale Vergleich von Bürokratieaufwand gestaltet sich schwierig, weil 
keine einheitliche Datenbasis besteht. Falck et al. (2024) haben ausgewählte In-
dikatoren der Doing-Business-Datenbank der Weltbank genutzt und zu ei-
nem Index zusammengefasst. Dieser bezieht sich auf den mit verschiedenen 
Verwaltungsverfahren verbundenen Aufwand. Danach liegt Deutschland beim 
Bürokratieaufwand etwa im Mittelfeld einer Gruppe von vergleichba-
ren Ländern.  ABBILDUNG 37 LINKS Schweden und Dänemark schneiden merklich 
besser ab. Frankreich konnte im Zeitraum 2006 bis 2011 aufgrund einer Be-

 ABBILDUNG 36 

 

1 – Regelmäßige Bürokratiekosten, die im Abstand von mehreren Jahren absehbar regelmäßig bei den Unternehmen 
anfallen. Änderung der einmaligen Bürokratiekosten sind nicht berücksichtigt.  2 – Datum der Einführung oder des 
Inkrafttretens einer Vorgabe.  3 – In Preisen bei Inkrafttreten der Änderung.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-031-01

Änderung der regelmäßigen Bürokratiekosten1 nach Bereichen seit dem Jahr 20122

1
2

3

4
5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2
Mrd Euro3

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025

Insgesamt, davon:

Arbeit-Soziales Finanzmärkte-Banken Landwirtschaft-Gesundheit Steuern Sonstige

Ausgewählte Änderungen:

1 – Ausstellung von Rechnungen – Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen von 150 auf 250 Euro

2 – Pflicht zur Entgegennahme und innerbetrieblichen Verarbeitung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung 
durch den Arbeitgeber – Einführung eines elektronischen Übermittlungsverfahrens

3 – Einholung von Informationen über den Anleger; Pflicht zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen –
Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen von Kundinnen und Kunden im Rahmen der Anlageberatung

4 – Pflicht zur Jahres- und Konzernabschlusserstellung, Prüfung und Offenlegung für alle Kapitalgesell-
schaften – Anhebung der monetären Schwellenwerte zur Bestimmung der Unternehmensgrößenklassen

5 – Die Einführung der eRechnung im Geschäftskundenbereich (B2B-Bereich)



Kapitel 3 – Bürokratiekosten senken – Gesetzgebung und Verwaltung modernisieren 

138 Sachverständigenrat – Frühjahrsgutachten 2025 

schleunigung bei der „Zeit zur Registrierung von Vermögen“ eine deutliche Ver-
besserung verzeichnen.  ABBILDUNG 37 LINKS International gibt es verschiedene 
Strategien zum Abbau von Bürokratie.  KASTEN 9  

189. Dänemark und Schweden liegen im Jahr 2019 bei den ausgewählten Unterkate-
gorien des Index von Falck et al. (2024) durchgängig im Spitzenfeld.  ABBILDUNG 37 

RECHTS Frankreich und Italien schneiden im Feld der Baugenehmigungen relativ 
ungünstig ab. Deutschland weist innerhalb der Vergleichsgruppe vor allem 
beim Aufwand zur Anmeldung von Eigentum und bei Steuererklärun-
gen schwache Werte auf. 

  

 ABBILDUNG 37 

 

1 – Der Bürokratieindex setzt sich aus mehreren Dimensionen zusammen, die im Doing-Business-Datensatz der Weltbank 
den Bürokratieaufwand widerspiegeln sollen. Berücksichtigt werden der Aufwand zum Erhalt einer Baugenehmigung (Tage 
und Anzahl an bürokratischen Vorgängen), der Aufwand zur Anmeldung von Eigentum (Tage und Anzahl an bürokratischen 
Vorgängen), der Aufwand für Steuererklärungen (Stunden pro Jahr und Häufigkeit pro Jahr) sowie der Aufwand für den 
Import bzw. Export von Waren und Dienstleistungen (Anzahl der benötigten Dokumente, Tage für die Zollabwicklung). Je 
niedriger der Wert des Index ist, desto geringer ist der gemessene Bürokratieaufwand. Der Index wird gebildet, indem 
zunächst jede der Variablen standardisiert wird, sodass alle Variablen den Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1 
haben. Danach wird die Summe der standardisierten Variablen zu einem Bürokratieindex zusammengefasst.  2 – DK-
Dänemark, DE-Deutschland, FR-Frankreich, IT-Italien, SE-Schweden, ES-Spanien, US-USA.  3 – Der Effizienzwert für den 
erforderlichen/benötigten Zeitaufwand ist ein Benchmarking der Volkswirtschaften in Bezug auf die beste Regulierungs-
praxis für die Indikatoren. Der Wert reicht von 0 bis 100, wobei 0 für die schlechteste und 100 für die beste regulatori-
sche Leistung steht.  4 – Gemessen in Tagen.  5 – Gemessen in Stunden pro Jahr.
Quellen: Falck et al. (2024), Weltbank
© Sachverständigenrat | 25-095-02
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 KASTEN 9  

Best Practice Beispiele zum Bürokratieabbau und zur Verwaltungsmodernisierung auf  
internationaler Ebene 

In vielen Ländern werden aktiv Strategien zur Senkung der Bürokratiekosten verfolgt. So hat 
die EU zur Erfüllung umsatzsteuerlicher Verpflichtungen für grenzüberschreitende Lieferungen 
beispielsweise eine zentrale Stelle (One-Stop-Shop) geschaffen (BZSt, 2025a), die den büro-
kratische Aufwand für die Unternehmen reduzieren dürfte.  KASTEN 10 In Dänemark ist das E-
Government, das Bürokratiekosten durch Digitalisierung abbaut, weit fortgeschritten.  ABBIL-

DUNG 44 Ein Element des dänischen Erfolgs ist die seit dem Jahr 2014 verpflichtende Nutzung 
digitaler Kommunikationswege und Self-Services für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unter-
nehmen. Studien zeigen, dass Dänemark durch die umfassende Digitalisierung erhebliche Ef-
fizienzsteigerungen in der Verwaltung erzielt hat (Distel et al., 2020). Zentral für den Erfolg wa-
ren dabei klare Ziele, die verpflichtende digitale Kommunikation, die Einbindung aller Verwal-
tungsebenen sowie die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen, privaten und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren. Im US-Bundesstaat Pennsylvania wurde ein einjähriges Pilotprogramm zum 
Einsatz von ChatGPT in der öffentlichen Verwaltung mit 175 Teilnehmenden durchgeführt (O-
penAI und Commonwealth of Pennsylvania, 2025). Diese wurden geschult und sollten mögliche 
Anwendungsfälle im Rahmen ihrer Tätigkeiten selbständig erkunden. Dabei wurden keine spe-
zifischen Anwendungsfälle vorgegeben. Die häufigsten Anwendungen umfassten die Navigation 
textbasierter Informationen wie Recherche, Schreiben, Brainstorming und Zusammenfassen. 
Die größten Hindernisse waren Ungenauigkeiten in den Ergebnissen, Schwierigkeiten bei der 
Umstellung von Arbeitsgewohnheiten, der Zeitmangel, den Umgang mit ChatGPT zu erlernen, 
die Komplexität des Tools und datenschutzrechtliche Bedenken. Insgesamt berichteten 85 % 
der Teilnehmenden von einer positiven Erfahrung und schätzten eine tägliche Zeitersparnis von 
95 Minuten.  

III. AUSWIRKUNGEN VON  
BÜROKRATIEKOSTEN 

190. Bürokratiekosten beeinflussen realwirtschaftliche Aktivitäten über verschiedene 
Kanäle. Auf einzelwirtschaftlicher Ebene verzerren sie beispielsweise Inves-
titionsentscheidungen von Unternehmen sowie Entscheidungen über deren 
Markteintritt bzw. -austritt. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene beeinflussen 
sie die Kapitalakkumulation und können zur Fehlallokation der Produktionsfak-
toren beitragen, was sich zugleich negativ auf die Totale Faktorproduktivität 
(TFP) auswirkt.  

1. Einzelwirtschaftliche Effekte 

191. Staatliche Vorgaben können neben dem direkten Aufwand für ihre Befolgung 
 ZIFFER 183 auch indirekte Kosten verursachen, indem sie die Entscheidun-
gen von Unternehmen verzerren. Beispielsweise können Unternehmen ihre 
Investitionen verringern, um direkte bürokratische Kosten wie Genehmigungs-
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verfahren oder Informationspflichten zu vermeiden. Davon zu unterscheiden sind 
Anpassungen der Unternehmen mit dem Zweck, staatliche Vorgaben (z. B. Um-
weltschutzvorschriften) umzusetzen. Verzerrungen entstehen, wenn Wertschöp-
fung im Vergleich zu einer Situation ohne bürokratische Kosten nicht realisiert 
wird, obwohl sie gemäß dem Regelungszweck zulässig wäre. In diesem Sinne han-
delt es sich bei den indirekten Bürokratiekosten um Opportunitätskosten.  

192. Bürokratie gilt in Deutschland als großes Investitionshemmnis. In einer neueren 
Studie gaben 63 % der befragten Unternehmen an, dass sich Bürokratie negativ 
auf ihre Investitionstätigkeit auswirke (Demmelhuber et al., 2024). Dabei kann 
Bürokratie auf verschiedene Weise zu ineffizient niedrigen Unterneh-
mensinvestitionen beitragen. Beispielsweise können Bürokratiekosten, ähn-
lich einer Mengensteuer, die Produktion und den Kapitaleinsatz verteuern (Pel-
legrino und Zheng, 2024).  ZIFFER 201 Sie können auch den Markteintritt neuer 
Konkurrenten erschweren.  ZIFFER 193 In der Folge investieren bestehende Unter-
nehmen weniger, um mit einer Verknappung ihrer Angebotsmenge höhere Preis-
aufschläge durchzusetzen (Égert, 2018). Darüber hinaus können beispielsweise 
lange Genehmigungsverfahren beim Bau neuer Produktionsstätten die Expansion 
von Unternehmen erschweren.  

Mehrere empirische Studien (Alesina et al., 2005; Égert, 2018) schätzen einen 
negativen Effekt von Indikatoren, die Markteintrittshürden messen, auf In-
vestitionen in OECD-Ländern. Diese Indikatoren berücksichtigen Aspekte wie 
die Belastung von Unternehmen durch administrative Prozesse oder  
die Komplexität staatlicher Vorgaben. Die Investitionseffekte sind ökono-
misch bedeutsam: Nach Alesina et al. (2005) würden Investitionen, die in der 
Stichprobe einen Umfang von durchschnittlich rund 6 % des Kapitalstocks haben, 
langfristig um 1,7 bis 2,4 Prozentpunkte höher ausfallen, wenn die Markteintritts-
hürden, die neben Bürokratiekosten auch regulatorische Anforderungen enthal-
ten, vom dritten auf das erste Quartil der Stichprobe gesenkt werden.  

193. Zudem dürften bürokratische Hürden, ähnlich wie die Regulierung allgemein, 
die Gründung neuer Unternehmen (Markteintritt) hemmen (Scarpetta et 
al., 2002; Klapper et al., 2006; Tomasi et al., 2023). Beispiele dafür sind die Grün-
dungskosten von Kapital- oder Personengesellschaften, Grundbucheintragungen  
oder Baugenehmigungen. Dies betrifft kleine Unternehmen besonders stark, was 
sich etwa daran zeigt, dass die Durchschnittsgröße neuer Unternehmen mit stei-
genden Bürokratiekosten zunimmt. Tomasi et al. (2023) zeigen für 22 europäi-
sche Volkswirtschaften, dass sowohl die Kosten als auch die Dauer administrati-
ver Verfahren den Markteintritt und -austritt von Unternehmen verringern. Be-
sonders stark wirkt sich eine lange Verfahrensdauer auf die Unterneh-
mensdynamik aus: So stiegen die Markteintritte um 6,4 % und die Marktau-
stritte um 5,4 %, wenn die Dauer administrativer Verfahren vom Niveau Italiens 
(90. Perzentil) auf jenes Norwegens (10. Perzentil) verkürzt werden würde.  

Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland bei den Rahmen-
bedingungen für Unternehmensgründungen schlecht ab.  KASTEN 10 
Laut einem Ranking der Weltbank (2020) liegt Deutschland in dieser Kategorie 
auf Platz 125 von 190 Ländern. Weniger Markteintritte verringern den Wettbe-
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werb, was meist höhere Preise und eine geringere Produktvielfalt bedeutet. Etab-
lierte Unternehmen profitieren von der höheren Marktmacht und erzielen höhere 
Gewinne.  

 KASTEN 10  

Fallstudie: Verwaltungsprozesse bei Gründung eines Unternehmens in Deutschland und  
Estland  

In einem Ranking der Weltbank, das den Aufwand einer Unternehmensgründung quantifiziert 
und vergleichbar macht, zählt Estland zu den gründungsfreundlichsten Ländern der EU, wäh-
rend Deutschland einen hinteren Platz belegt (Weltbank, 2020). Im Folgenden werden die we-
sentlichen Schritte zur Gründung eines Unternehmens in beiden Ländern verglichen. Dabei wird 
für Estland die Gründung einer Private limited company (OÜ) und für Deutschland die Gründung 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) skizziert. Wie in Deutschland ist die Haf-
tung der Gesellschafter in Estland auf das Stammkapital beschränkt (Eesti.ee, 2024a).  

Gründung eines Unternehmens in Estland (Private limited company, OÜ) 

Die Gründung eines Unternehmens in Estland kann elektronisch auf der „e-Business Register“-
Plattform abgewickelt werden, die Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu digitalen Verwal-
tungsservices ermöglicht (Eesti.ee, 2024b, 2024c, 2024d). Voraussetzung für die Nutzung der 
Plattform ist ein Personalausweis, eine elektronische ID oder für ausländische Gründerinnen 
und Gründer eine e-Residency, die den Zugang zu den estnischen digitalen Verwaltungsservices 
erlaubt. Zur Unternehmensgründung werden alle mit dem Unternehmen verbundenen Perso-
nen registriert und Angaben zum Unternehmen, wie dem Firmennamen und den einzustellen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gemacht. Auf der Plattform wird mithilfe einer standar-
disierten Vorlage ein Gesellschaftsvertrag erstellt. Während des Prozesses kann direkt eine 
Umsatzsteuernummer beantragt werden. Dies ist allerdings erst ab einem Jahresumsatz von 
40 000 Euro verpflichtend. Zur Gründung ist eine Gebühr in Höhe von 265 Euro für die Regist-
rierung und eine Mindestkapitaleinlage von einem Cent je Gesellschafter zu entrichten. Ein 
Nachweis zur Erbringung der Kapitaleinlage ist nur bei einer Einlage von mehr als 50 000 Euro 
notwendig. Der Registrierungsantrag muss von allen mit dem Unternehmen assoziierten Perso-
nen elektronisch unterschrieben werden. Der Antrag wird von den Behörden innerhalb von fünf 
Werktagen, im beschleunigten Verfahren innerhalb eines Werktages, bearbeitet.  

Gründung eines Unternehmens in Deutschland (GmbH) 

Für die Gründung eines Unternehmens gibt es in Deutschland keine einheitliche Anlaufstelle. 
Die Zuständigkeit der Behörden hängt vom Geschäftsort des Unternehmens ab (zuständiges 
Amtsgericht, Gewerbeamt und Finanzamt). Die Kosten der Gründung einer GmbH betragen 
nach Schätzungen der IHK München (2024) mindestens 1 000 Euro.  

Zunächst sind die Stammdaten wie der Unternehmensname, der Unternehmensgegenstand 
und die Gesellschafter festzulegen und ein Gesellschaftsvertrag für die GmbH zu formulieren. 
Der Gesellschaftsvertrag ist von einem Notar zu beurkunden. Anschließend kann ein Ge-
schäftskonto eröffnet und das Stammkapital darauf eingezahlt werden. Nach Vorlage eines 
Nachweises zur Einzahlung des Stammkapitals veranlasst der Notar den Handelsregisterein-
trag (IHK München, 2024). Die Anmeldung des Gewerbes erfolgt beim zuständigen Gewerbe-
amt unter Vorlage des Handelsregisterauszugs und des Personalausweises oder Reisepasses. 
Gewerbetreibende müssen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, der vom zu-
ständigen Finanzamt zugestellt wird, und erhalten dann eine Steuernummer. Unternehmen 
vieler Branchen müssen sich bei einem Unfallversicherungsträger anmelden, bei dem es sich 
meist um die zuständige Berufsgenossenschaft handelt. Zur Einstellung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist es zudem notwendig, eine Betriebsnummer bei der Bundesagentur für Ar-
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beit zu beantragen (amtlich-einfach, 2024). Darüber hinaus müssen bei Einstellungen weitere 
administrative Prozesse wie die Anmeldung zur Sozialversicherung angestoßen werden. 

Während in Estland die Unternehmensgründung über einen digitalen One-Stop-Shop  KAS-

TEN 9 erfolgt, müssen Gründerinnen und Gründer in Deutschland mehrere Behörden kontaktie-
ren und verschiedene Prozesse anstoßen. Seit dem Jahr 2022 kann der Notartermin zur Grün-
dung der GmbH zwar online erfolgen (Bundesnotarkammer, 2022), insgesamt bleibt der Grün-
dungsprozess jedoch weiterhin kleinteilig. Die Informationsbeschaffung ist aufwändig und fin-
det häufig auf Ebene der regionalen Kammern statt. Die Dauer der Gründung eines Unterneh-
mens variiert regional. Laut einer Auswertung von 5 435 Start-up-Gründungen im Jahr 2021 
betrug die Mediandauer für die Eintragung ins Handelsregister in Sachsen-Anhalt 21,5 Tage, 
während sie im Saarland bei 55 Tagen lag. Der deutschlandweite Median belief sich auf 35 
Tage (startupdetector, 2022). 

194. Wie stark staatliche Vorgaben Unternehmensentscheidungen verzerren, 
hängt auch von ihrer Komplexität ab. Sind verschiedene Behörden für die 
Entwicklung und Umsetzung von Vorgaben für denselben Bereich zuständig, sind 
die Kosten für Unternehmen höher, was deren Produktivität und Wachstum 
verringert (Kalmenovitz et al., 2025). Zudem wirken fragmentierte staatliche Vor-
gaben abschreckend auf neue Marktteilnehmer.  

Ein Beispiel für die Fragmentierung staatlicher Vorgaben in Deutsch-
land ist die Unternehmensgründung, bei der mehrere Behörden (Amtsge-
richt, Finanzamt, Gewerbeamt) teils auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen in-
volviert sind.  KASTEN 10 Auf europäischer Ebene gibt es etwa im Bereich der Nach-
haltigkeitsberichterstattung der Unternehmen zahlreiche sich überlappende und 
teils redundante Vorgaben (Taxonomie-Verordnung, Corporate Sustainability 
Reporting Directive, Corporate Sustainability Due Diligence Directive), die nach 
Angaben der Europäischen Kommission jedoch künftig stärker gebündelt werden 
sollen (Wirtschaftsprüferkammer, 2024).  KASTEN 14  

195. Schließlich ändern sich staatliche Vorgaben häufig. Allein im Jahr 2024 
sind 121 neue bundesrechtliche Informationspflichten in Kraft und 24 außer Kraft 
getreten, während 140 bestehende Informationspflichten inhaltlich geändert 
wurden. In den beiden vorangegangenen Jahren kamen deutlich mehr neue Vor-
gaben hinzu.  ABBILDUNG 38 Häufige substantielle Änderungen schränken die 
Berechenbarkeit staatlicher Vorgaben ein und erfordern regelmäßige 
Anpassungen aufseiten der Unternehmen. Die daraus resultierende Unsi-
cherheit wirkt sich negativ auf Investitionen und wirtschaftliche Aktivität aus 
(Ishii und Yan, 2004; Nodari, 2014). Beispielsweise können Unternehmen ge-
plante Investitionsvorhaben verschieben („Wait-and-see“-Verhalten) oder ganz 
unterlassen.  
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2. Gesamtwirtschaftliche Effekte 

196. Indirekte Bürokratiekosten, die Unternehmensentscheidungen über Markt-
eintritt und Investitionen verzerren,  ZIFFERN 191 FF. können das Produktions-
potenzial und das langfristige Wachstum einer Volkswirtschaft ver-
ringern. Bürokratie wirkt sich dabei insbesondere negativ auf die TFP  ZIF-

FERN 199 F. und die Kapitalakkumulation  ZIFFER 201 aus. Zudem werden mehr 
Arbeitskräfte und Ressourcen als nötig in bürokratischen Prozessen gebunden 
und fehlen deshalb bei der Produktion von Gütern bzw. der Erbringung von 
Dienstleistungen.  

197. Insgesamt fokussieren nur wenige Studien zu den gesamtwirtschaftlichen Aus-
wirkungen von Bürokratie auf die indirekten Effekte von Bürokratiekosten (To-
masi et al., 2023; Pellegrino und Zheng, 2024). Die meisten Studien analysieren 
stattdessen die gesamtwirtschaftlichen Effekte von Regulierung, was zwar As-
pekte von Bürokratie abdecken kann, aber wesentlich weiter gefasst ist. Zudem 
werden Bürokratiekosten kaum in ihrer Gesamtheit erfasst, sondern je-
weils nur einzelne Kostenarten. Ein Beispiel ist die Studie von Pellegrino und 
Zheng (2024), die Bürokratiekosten betrachtet, die den Kapitaleinsatz verteuern, 
aber beispielsweise jene der Unternehmensgründung vernachlässigt. Darin 
könnte ein Grund für die vergleichsweise moderaten gesamtwirtschaftlichen Ef-
fekte in vielen quantitativen Studien liegen.  

198. Die empirische Evidenz legt nahe, dass Bürokratiekosten das langfristige 
Wirtschaftswachstum hemmen. Nach Djankov et al. (2006), die diesen Zu-
sammenhang in 135 Ländern analysieren, ist die durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate in Ländern, in denen staatliche Vorgaben für Unternehmen die 
höchste Qualität aufweisen (4. Quartil), um 2,3 Prozentpunkte höher als in Län-
dern mit der schlechtesten Qualität (1. Quartil). Dabei handelt es sich um eine 

 ABBILDUNG 38 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
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Korrelation nicht um eine Kausalität. Die Qualität staatlicher Vorgaben wird an-
hand des Doing-Business-Index der Weltbank gemessen, der Bereiche wie Un-
ternehmensgründung (z. B. Anzahl der Verfahrensschritte, Dauer, Kosten), Im-
mobilienkäufe oder die juristische Durchsetzung von Verträgen abdeckt.  ZIF-

FER 188  

199. Ein wichtiger Transmissionsmechanismus für den Wachstumseffekt von 
Bürokratiekosten ist der Wachstumsbeitrag der TFP, die das Potenzial-
wachstum wesentlich mitbestimmt. Bürokratie kann das Niveau und die Entwick-
lung der TFP beeinträchtigen, indem sie die Reallokation von Kapital und Arbeit 
von wenig produktiven zu hoch produktiven Unternehmen verlangsamt und zur 
Fehlallokation von Kapital und Arbeit beiträgt; letztere verursacht erhebli-
che aggregierte Produktivitätseinbußen (Hsieh und Klenow, 2009). Fehlalloka-
tion entsteht vor allem dadurch, dass Bürokratiekosten Markteintritte und  
-austritte von Unternehmen erschweren und dadurch den Prozess schöp-
ferischer Zerstörung  GLOSSAR beeinträchtigen.  ZIFFER 193 Zudem kann Bürokra-
tie die Verbreitung neuer (digitaler) Technologien hemmen, beispiels-
weise durch Beschränkungen für die Datenspeicherung und -verarbeitung.  KAS-

TEN 11  

 KASTEN 11  

Analyse: Fallstudie – DSGVO 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU regelt den Schutz und die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten von natürlichen Personen (Europäisches Parlament und Rat der Euro-
päischen Union, 2016). Die Verordnung trat am 25. Mai 2018 in Kraft und zielte darauf ab, das 
zuvor fragmentierte europäische Datenschutzrecht zu harmonisieren und dadurch Verwal-
tungsaufwand und Kosten für Unternehmen zu senken, vor allem im grenzüberschreitenden 
Datenverkehr. Die Europäische Kommission (2012) rechnete mit einem Einsparpotenzial von 
bis zu 2,3 Mrd Euro jährlich für Unternehmen.  

Die Verordnung räumt natürlichen Personen umfassende Rechte ein, wie etwa auf Aus-
kunft, Löschung und Widerspruch gegen die Datenverarbeitung personenbezogener Daten. Zu-
dem macht die DSGVO strenge Vorgaben für die Datenverarbeitung, wie etwa die schriftliche 
Dokumentation der verwendeten Verfahren. 

Als europäische Verordnung gilt die DSGVO unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, ohne dass 
nationale Gesetze erforderlich sind – anders als bei einer Richtlinie.  ZIFFER 218 In einzelnen 
Bereichen haben die Mitgliedstaaten jedoch zusätzlichen nationalen Ausgestaltungsspiel-
raum, beispielsweise bei der Verarbeitung von Daten von verstorbenen Personen (Europäi-
sches Parlament und Rat der Europäischen Union, 2016) oder bei der Anzahl der Aufsichtsbe-
hörden. In Deutschland liegt die Zuständigkeit für Institutionen auf Bundesebene beim Bundes-
datenschutzbeauftragten, während für öffentliche Institutionen auf Landesebene sowie nicht-
öffentlichen Einrichtungen die Aufsichtsbehörde des jeweiligen Landes zuständig ist.  

Die DSGVO wird aus verschiedenen Gründen kritisiert. Das sogenannte Gold-Plating,  PLUS-

TEXT 8 also das Erlassen zusätzlicher nationaler Regeln, untergräbt die angestrebte Harmonisie-
rung des europäischen Datenschutzrechts und dürfte die Verwaltungskosten von Unternehmen 
erhöhen (Draghi, 2024). Zudem kann die parallele Zuständigkeit mehrerer Aufsichtsbehörden 
die Effizienz der Aufsicht reduzieren und unterschiedliche Auslegungen können Unsicherheit 
erzeugen (Draghi, 2024). In Deutschland werden beispielsweise ähnliche Fragen von Unterneh-
men zur DSGVO von verschiedenen Aufsichtsbehörden beantwortet, wenn Unternehmen ihren 
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Sitz in unterschiedlichen Ländern haben. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung 
(2024b) in der 20. Wahlperiode hatte daher vorgesehen, die Zuständigkeit bei der Aufsichtsbe-
hörde eines Landes zu konzentrieren und so eine einheitliche Ansprechstelle mit besonderer 
Expertise für komplexe Fragestellungen zu schaffen. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht mehr 
umgesetzt. Darüber hinaus sind kleine und mittlere Unternehmen nicht allgemein von der 
DSGVO ausgenommen und nehmen die Kosten für die Einhaltung von EU-Recht im Vergleich 
zu großen Unternehmen häufig als höher wahr (Draghi, 2024). 

200. Bürokratiekosten belasten Unternehmen verschiedener Größe unter-
schiedlich stark. Dies kann die Verteilung der Unternehmensgröße sowie den 
Wettbewerb verzerren und zur Fehlallokation beitragen. So belasten Fixkosten 
kleine und mittlere Unternehmen stärker als große Unternehmen. Icks 
und Weicht (2022) schätzen in einer qualitativen Studie, dass die Bürokratiekos-
ten in Deutschland für ein größeres mittelständisches Unternehmen mit circa 
3 500 Mitarbeitern bei etwa einem Prozent des Umsatzes liegen, für ein kleineres 
mittelständisches Unternehmen mit 125 Mitarbeitern hingegen bei etwa drei Pro-
zent. Oft gibt es bei Bürokratiekosten diskrete Sprünge, weil manche Vorgaben 
erst ab einer bestimmten Betriebsgröße gelten. Dies kann die Anreize und Mög-
lichkeiten eines Unternehmens verzerren, neue Märkte zu erschließen oder seine 
Produktivität zu verbessern, weil mit zunehmender Größe höhere Bürokratiekos-
ten anfallen.  

201. Ein weiterer Transmissionsmechanismus von Bürokratiekosten ist die Kapi-
talakkumulation. Beispielsweise können aufwändige Genehmigungsverfahren 
die Investitionstätigkeit hemmen.  ZIFFER 192 Pellegrino und Zheng (2024) 
schätzen ein strukturelles Modell mit Daten aus Befragungen von knapp 15 000 
Unternehmen in sieben europäischen Ländern zu den wichtigsten Hemmnissen 
des Unternehmenswachstums. Sie schätzen, dass die bestehenden bürokrati-
schen Hemmnisse, die den Kapitaleinsatz verteuern, die Produktion in 
Deutschland um durchschnittlich 0,17 % des BIP pro Jahr verringern. 
Dabei lassen sich gut zwei Drittel (0,12 Prozentpunkte) dieses Rückgangs 
auf ineffizient niedrige Unternehmensinvestitionen sowie knapp ein 
Drittel (0,05 Prozentpunkte) auf die Fehlallokation von Kapital und Ar-
beit zurückführen. Im europäischen Vergleich erscheint der Produktionsrück-
gang aufgrund von Bürokratiekosten, die den Kapitaleinsatz verteuern, allerdings 
gering: In Frankreich, Italien und Spanien liegt er mit 3,9 %, 0,8 % bzw. 0,3 % des 
BIP merklich höher, wovon sich jeweils zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln 
auf niedrigere Investitionen zurückführen lassen. Der große Effekt in Frankreich 
spiegelt hauptsächlich wider, dass der Anteil der Unternehmen, die gesetzliche 
und administrative Beschränkungen als wichtige Wachstumshemmnisse sehen, 
überproportional hoch ist.  

202. Schließlich verringert Bürokratie das Produktionspotenzial auch, indem Arbeits-
kräfte bei den Unternehmen in administrativen Prozessen (z. B. Erfül-
lung von Informationspflichten, Beantragen von Genehmigungen) gebunden 
sind und nicht für andere Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Exemplarisch lässt 
sich auf Basis administrativer Daten abschätzen, wie viele Arbeitsstunden Unter-
nehmen für die Erfüllung bundesrechtlicher Informationspflichten aufwenden. 
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Im Jahr 2012 fielen dafür jährlich rund 886 Mio Arbeitsstunden an, was 1,5 % 
aller geleisteten Arbeitsstunden entspricht (Statistisches Bundesamt, 2025a). 
 ABBILDUNG 39 Dieser Wert ist zum Stichtag 31. März 2025 um 0,2 Prozent-
punkte auf 1,7 % der gesamten geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 
2024 bzw. 1 019 Mio Arbeitsstunden gestiegen. Da hierbei nur ein Teil der 
gesamten Bürokratiekosten betrachtet wird, stellt die Schätzung eine Untergrenze 
der tatsächlich gebundenen Arbeitsstunden dar. Unter der Annahme, dass die 
bundesrechtlichen Informationspflichten etwa ein Drittel der gesamten Informa-
tionspflichten ausmachen,  ABBILDUNG 32 RECHTS umfasst die Gesamtbelastung bei 
proportionaler Hochrechnung 4,9 % der gesamten geleisteten Arbeitsstunden im 
Jahr 2024. Angesichts der zunehmenden Arbeitskräfteengpässe in Deutschland 
ist diese Bindung des Faktors Arbeit zur Erfüllung bürokratischer Pflichten er-
heblich. 

  

 ABBILDUNG 39 

 

1 – Regelmäßige Bürokratiekosten, die im Abstand von mehreren Jahren absehbar regelmäßig anfallen.  2 – Nicht für alle 
bundesrechtlichen Vorgaben werden die Bürokratiekosten in Zeitaufwand und Sachaufwand zerlegt. Hier sind nur die 
Vorgaben berücksichtigt, für die eine Zeitaufwandsschätzung durchgeführt wurde. Die gezeigten Werte stellen also eine 
Untergrenze dar. Zu Beginn der Messung, am 1. Januar 2012, lag für 82 % der bundesrechtlichen Bürokratiekosten eine 
Zeitaufwandsschätzung vor. Zur Datenaktualisierung am 31. Dezember 2017 lag für 84 % und zu den Datenaktualisie-
rungen am 31. Dezember 2021 und am 31. März 2025 lag jeweils zu 86 % der bundesrechtlichen Bürokratiekosten eine 
Zeitaufwandsschätzung vor.  3 – Die Hochrechnung erfolgt proportional zum Anteil der Bürokratiekosten, für die eine Zeit-
aufwandsschätzung durchgeführt wurde.  4 – Bereinigung der Daten um konjunkturelle Effekte, z. B. aufgrund der Zu-
oder Abnahme der Zahl der von einer Vorgabe betroffenen Unternehmen oder Anpassung einzelner Schätzwerte, etwa der 
Korrektur der ex-ante-Schätzung der Arbeitsstunden bei der Verschreibungspflicht für Arzneimittel, die z. B. bestimmte 
Stoffe enthalten (AMG, Fußnote 7).  5 – Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns.  6 – Umsatzsteuergesetz.  
7 – Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln.  8 – Sozialgesetzbuch Fünftes Buch.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-108-01
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3. Produktivitätseffekte der Verwaltungsleistung  

203. Der Vollzug von Normen erfolgt durch die jeweils zuständigen Verwaltungsbehör-
den. Diese überprüfen beispielsweise die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, er-
teilen Genehmigungen, überwachen Pflichten und verhängen Strafen. Ein ineffi-
zienter Vollzug von Normen kann zusätzliche Kosten bei den Norma-
dressaten verursachen, daher ist die Effizienz der Verwaltung für die wahrge-
nommene Bürokratiebelastung und die Produktivitätsentwicklung von Unterneh-
men entscheidend.  

204. Eine Studie der OECD untersucht am Beispiel Italiens den Zusammenhang 
zwischen der Effizienz der öffentlichen Verwaltung und der Produkti-
vität von Unternehmen anhand von Unterschieden in der Effizienz der öffent-
lichen Verwaltung in verschiedenen Provinzen. Eine Erhöhung der Effizienz einer 
Provinzverwaltung vom 25. Perzentil (Catanzaro, Süditalien) auf das 75. Perzentil 
(Monza, Norditalien) führt demnach zu einer Erhöhung des jährlichen Wachs-
tums der Arbeitsproduktivität der Unternehmen um etwa 2,4 Prozentpunkte 
(Fadic et al., 2019). Amoroso et al. (2024) zeigen, dass die Qualität der Verwal-
tung entscheidend für die Auswirkungen von Regulierung auf die Verbrei-
tung schnell wachsender Unternehmen in europäischen Regionen ist. 
Während strikte Produktregulierung die Verbreitung schnell wachsender Unter-
nehmen generell hemmen kann, zeigt sich dieser negative Effekt in Regionen mit 
hoher Verwaltungsqualität nicht.  

Der wichtigste Grund für den positiven Zusammenhang zwischen Verwaltungsef-
fizienz und Produktivität dürften die Opportunitätskosten in Form von verlorener 
Zeit sowie gebundenem Kapital und Personal sein. So kann beispielsweise eine 
ineffiziente Verwaltung die Dauer von Genehmigungsverfahren erhö-
hen, was Wettbewerbsnachteile für die betroffenen Unternehmen erzeugt. Die 
Investitionsentscheidungen dieser Unternehmen können dadurch negativ beein-
flusst, Unternehmenswachstum gedämpft und Abwanderungstendenzen in Regi-
onen mit effizienterer Verwaltung verstärkt werden (Amoroso et al., 2024). 

205. In Deutschland gab es seit Anfang der 2000er-Jahre mehrere große Ver-
waltungsreformen mit dem Ziel, die Effizienz im Rechtsvollzug zu verbessern. 
So wurden etwa die Organisation und Arbeitsweise der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) im Rahmen der „Hartz-Reformen“ verändert und da-
durch die Vermittlungseffizienz gesteigert (Fahr und Sunde, 2009; Launov und 
Wälde, 2016). Dies wurde über ein systematischeres Vorgehen durch beispiels-
weise adressatenorientierte Handlungsprogramme für junge Arbeitsuchende er-
reicht. Darüber hinaus wurde die Vermittlungseffizienz durch die Einrichtung von 
Kundenzentren und Servicecentern verbessert, die eine störungsfreie Beratung 
durch die Trennung von persönlicher und telefonischer Beratung ermöglicht. Au-
ßerdem wurde die Eigenverantwortung der Arbeitsagenturen gestärkt, indem die 
bis dahin bürokratische Fachaufsicht der Landesarbeitsämter einer zielorientier-
ten Steuerung durch die neu gegründeten Regionaldirektionen wich. Zudem wur-
de durch die stärkere Honorierung individueller Leistungen, auch in der Füh-
rungsebene, ein leistungsförderndes Arbeitsumfeld geschaffen. Ein internes Con-
trolling hilft nun, die Effizienz der Arbeitsvermittlung zu messen (Weise, 2011). 
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Darüber hinaus wurden im Rahmen der Hartz-Reformen auch umfangreiche Än-
derungen an den finanziellen Leistungen der Arbeitslosenversicherung und der 
neu geschaffenen Grundsicherung für Arbeitsuchende vorgenommen. In den Jah-
ren nach der Umsetzung dieser Reformen ging die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland deutlich zurück. Launov und Wälde (2016) analysieren in einem 
Matching-Modell den Einfluss der Hartz-III- und Hartz-IV-Reformen auf die 
Entwicklung der Arbeitslosenquote. Dazu vergleichen sie die tatsächliche mit ei-
ner hypothetischen Entwicklung unter Annahme einer höheren Effizienz in der 
Vermittlung durch die BA (Hartz-III) oder einer kürzeren Arbeitslosenunterstüt-
zung (Hartz-IV). Demnach können rund 20 % des Rückgangs auf die gestei-
gerte Effizienz der BA zurückgeführt werden, während die Verkürzung der 
Arbeitslosenunterstützung nur etwa 5 % des beobachteten Rückgangs erklärt.  

IV. DETERMINANTEN VON  
BÜROKRATIEKOSTEN 

206. Die Qualität von Gesetzen wird durch ihre Wirksamkeit, Adressaten-
freundlichkeit und Vollzugstauglichkeit bestimmt (NKR, 2019). Ein wirk-
sames Gesetz erreicht das mit ihm verbundene Ziel. Adressatenfreundliche Ge-
setze verursachen bei den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern einen 
möglichst geringen Umsetzungsaufwand. Dies kann beispielsweise erreicht wer-
den, indem Gesetze für den jeweiligen Adressatenkreis verständlich formuliert 
werden und leicht nutzbare Schnittstellen zur automatisierten Erfüllung von In-
formationspflichten bereitgestellt werden. Vollzugstaugliche Gesetze sind durch 
die Verwaltung rechtssicher und kosteneffizient umsetzbar. Eine rechtssichere 
Anwendung eines Gesetzes ist möglich, wenn seine Auslegung eindeutig und vor-
hersehbar ist. Die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bietet in Deutsch-
land häufig noch Raum für Effizienzsteigerungen im Vollzug.  

1. Herausforderungen im nationalen  
Gesetzgebungsprozess  

Beteiligungsverfahren und Qualitätskontrolle 

207. Für die Gesetzgebung auf Bundesebene sind in Deutschland der Bundestag 
und der Bundesrat zuständig.  PLUSTEXT 6 Gesetzentwürfe werden in der Regel von 
den zuständigen Bundesministerien erarbeitet. Um die Adressatengerechtigkeit 
und Vollzugstauglichkeit in neuen Gesetzen zu erhöhen, erhalten die Interessen-
vertreter und Interessenvertreterinnen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
die Möglichkeit, zu neuen Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen.  
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 PLUSTEXT 6  
Hintergrund: Der Gesetzgebungsprozess des Bundes 

Die Gesetzgebung ist in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministe-
rien (GGO) geregelt. Die meisten Gesetzentwürfe werden von den zuständigen Mi-
nisterien erarbeitet und von der Bundesregierung in den Bundestag eingebracht 
(Bundesrat, 2025). Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind die anderen Bun-
desministerien, der Nationale Normenkontrollrat (NKR), die Länder, die kommuna-
len Spitzenverbände, Fachkreise und Verbände an der Prüfung der Gesetzentwürfe 
beteiligt. Die Anhörungsfrist soll vier Wochen betragen. Anschließend erfolgt die 
Stellungnahme des Bundesrates und die erste Lesung im Bundestag. Der Gesetz-
entwurf wird dabei vorgestellt und zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse 
überwiesen, die Änderungs- oder Beschlussempfehlungen erarbeiten. In der zwei-
ten Lesung berät der Bundestag über den Gesetzentwurf und ändert ihn gegebe-
nenfalls ab. Es folgt die dritte Lesung, in der endgültig abgestimmt wird. Wird der 
Gesetzentwurf vom Bundestag angenommen, wird er dem Bundesrat vorgelegt. 
Dessen Rolle richtet sich danach, ob es sich um ein Zustimmungsgesetz oder um 
ein Einspruchsgesetz handelt. Mit der Unterzeichnung des Gesetzes durch den Bun-
despräsidenten und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt tritt das Gesetz zu 
einem festgelegten Zeitpunkt in Kraft. 

208. Gesetzentwürfe der Bundesregierung unterliegen einer rechtssystematischen und 
rechtsförmlichen Prüfung durch das Bundesministerium der Justiz (§ 46 GGO). 
Dies soll beispielsweise die Vereinbarkeit mit höherem Recht und die wider-
spruchsfreie Einordnung in das bestehende Rechtsgefüge sicherstellen. Erst nach 
erfolgreicher Prüfung darf ein Gesetzentwurf dem Kabinett zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden (Bundesregierung, 2023a). Die Rechtsförmlichkeit hat da-
mit einen hohen Stellenwert bei der Erarbeitung des Gesetzestextes. 

209. Für die Vollzugsfähigkeit und Adressatenfreundlichkeit sind in der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) keine bindenden 
Kontrollmechanismen vorgesehen. Um diese Qualitätsmerkmale zu verbes-
sern, durchlaufen neue Gesetzentwürfe jedoch ein Beteiligungsverfahren. 
 PLUSTEXT 6 Die Länder, der Normenkontrollrat (NKR),  KASTEN 12 die Kommuna-
len Spitzenverbände, relevante Zentral- und Gesamtverbände und weitere Fach-
kreise haben die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen abzu-
geben. Die Auswahl der einbezogenen Verbände und Fachkreise obliegt dabei 
dem Ermessen des federführenden Ministeriums (§ 47 GGO). Für Einzelpersonen  
oder Unternehmen gibt es häufig keine Möglichkeit, sich unmittelbar einzubrin-
gen (NKR, 2019).  

Vom NKR wurde zuletzt kritisiert, dass ihm zur Erstellung seiner Stellung-
nahmen häufig nicht die in der GGO vorgesehene Frist von vier Wochen 
eingeräumt wird. Im Jahr 2024 wurde diese Frist in 62 % der Verfahren nicht 
eingehalten. In 13 % der Verfahren betrug die Prüffrist weniger als fünf Tage 
(NKR, 2024a). 

210. In Deutschland fehlt ein einheitlicher Leitfaden zur Erstellung von Geset-
zen. Legistinnen und Legisten, die in den Ministerien Rechtstexte formulieren, 
haben bei der Erstellung von Gesetzentwürfen zahlreiche Arbeitshilfen zu 
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beachten. Allerdings sind diese nicht immer aufeinander abgestimmt und werden 
von verschiedenen Stellen der Bundesregierung verwaltet (NKR, 2025a). Die Ar-
beitshilfenbibliothek des Bundes besteht derzeit beispielsweise aus mehr als 40 
Arbeitshilfen, Checklisten und Rundschreiben (BMI, 2025a). Die Vielzahl der Ar-
beitshilfen könnte nach Einschätzung des NKR zu einem rein formalen Abhaken 
statt einer effektiven Anwendung der Leitfäden führen. Ein einheitlicher, zentral 
gepflegter Leitfaden könnte hier Abhilfe schaffen (NKR, 2025a).  KASTEN 12  

 KASTEN 12  

Fokus: Der Nationale Normenkontrollrat und der Rat für bessere Rechtssetzung in Norwegen  
im Vergleich 

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) ist ein gesetzlich verankertes, unabhängiges Gremium, 
das die Bundesregierung in den Bereichen Bürokratie, bessere Gesetze und digitale Verwaltung 
berät. Der NKR prüft bei Gesetzentwürfen der Bundesregierung die methodengerechte Durch-
führung und nachvollziehbare Darstellung der Kostenschätzung, der Erwägung alternativer Lö-
sungsmöglichkeiten und der Prüfung der digitalen Umsetzbarkeit des Gesetzes (§ 4, Gesetz 
zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates, NKRG). Die mit den Regelungen ange-
strebten Ziele sind nicht Gegenstand der Prüfung durch den NKR (§ 1 NKRG). Seine Stellung-
nahmen haben im Gesetzgebungsprozess keine direkte Bindungswirkung, werden den Gesetz-
entwürfen jedoch angehängt. Sie schaffen zusätzliche Transparenz und informieren die Öffent-
lichkeit. Darüber hinaus spricht der NKR in separaten Gutachten Empfehlungen zum Bürokra-
tieabbau und zur Digitalisierung der Verwaltung aus. Entsprechend seinem Mandat nimmt der 
NKR mit Ausnahme der Prüfung der Durchführung des Digital-Checks keine Qualitätskontrolle 
der Gesetzesvorbereitung unter den Aspekten Wirksamkeit, Adressatenfreundlichkeit und 
Vollzugstauglichkeit vor. 

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen haben auf Landesebene 
eigene Normenkontrollräte etabliert (NKR, 2024b). Zudem wurde in Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen jeweils eine „Clearingstelle Mittelstand“ eingerichtet. In Nordrhein-Westfalen 
prüft diese Clearingstelle im Auftrag der federführenden Ministerien Regelungsvorhaben auf 
ihre Mittelstandsverträglichkeit und bewertet deren Auswirkungen auf Wettbewerb, Kosten, 
Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze (Clearingstelle Mittelstand, 2025). 

In Norwegen führt der Rat für bessere Rechtssetzung (Regelrådet), ein dem NKR ähnliches 
Gremium, eine Qualitätskontrolle für die Erstellung von Gesetzentwürfen durch (NKR, 2019). 
Dabei prüft der Rat für bessere Rechtssetzung, ob der Leitfaden zur Gesetzeserstellung einge-
halten wurde und beurteilt, ob das Ziel des Gesetzes zu den geringstmöglichen Kosten für die 
Unternehmen erreicht wird (Regelrådet, 2025a). Der Leitfaden sieht unter anderem vor, dass 
im Rahmen der Gesetzeserarbeitung sechs Leitfragen beantwortet werden (DFØ, 2018). Diese 
betreffen die Erläuterung der Problemstellung, die Beschreibung der möglichen Maßnahmen, 
um das Problem zu adressieren, die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Betroffenen, eine 
Begründung der im Gesetz letztlich genutzten Maßnahmen und die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes. Darüber hinaus stellt der Leitfaden Anforderungen an 
die Einbindung anderer Ministerien. Der Rat für bessere Rechtssetzung gibt eine schriftliche 
Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen ab und bewertet die Berücksichtigung der Leitlinien 
anhand eines Ampelsystems. Im Jahr 2024 wurden 43 Gesetzentwürfe geprüft, acht davon 
wurden mit Grün bewertet, 24 mit Gelb und 11 mit Rot (Regelrådet, 2025b). In den Jahren 
2016 bis 2021 hat der Rat für bessere Rechtssetzung 190 Gesetzentwürfe geprüft. In 20 Fällen 
hatten die Stellungnahmen nach Einschätzung des Rats für bessere Rechtssetzung einen Ein-
fluss auf die endgültige Ausgestaltung der Regelung (Regelrådet, 2025c). Ein Schwachpunkt 
des norwegischen Ansatzes könnte sein, dass die schriftliche Beantwortung der Leitfragen für 
die Ministerien mit zusätzlicher Bürokratie einhergeht.  
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211. Die Bürokratiekosten neuer Regelungsvorhaben werden anhand des Ge-
setzentwurfs geschätzt, der dem Kabinettsbeschluss zugrunde liegt, und dem 
NKR zur Stellungnahme vorgelegt. Im Laufe des parlamentarischen Verfahrens 
kann es jedoch zu Änderungen des Gesetzentwurfs kommen, die Änderun-
gen der Bürokratiekosten mit sich bringen können. Eine erneute Schätzung 
der Bürokratiekosten erfolgt im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens 
nicht standardmäßig. Dies führt zu Intransparenzen hinsichtlich der entste-
henden Bürokratiekosten. Eine Ausnahme stellt etwa das im Jahr 2024 in Kraft 
getretene Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV)  PLUSTEXT 9 dar. Nachdem bei-
spielsweise der im Gesetzentwurf enthaltene Vorschlag zum digitalen Auslesen 
von Pässen bei der Flugabfertigung im parlamentarischen Verfahren gestrichen 
wurde, wurde eine erneute Bürokratiekostenschätzung vorgenommen. Das jähr-
liche Entlastungsvolumen von ursprünglich 310,7 Mio Euro (Bundesregierung, 
2024c) sank dabei um 31,5 Mio Euro (Bundesregierung, 2024d).  

212. Gesetze und Verordnungen, deren regelmäßiger Erfüllungsaufwand fünf Mio 
Euro pro Jahr überschreitet, sollen nach ihrem Inkrafttreten evaluiert 
werden (§ 44 GGO; Bundesregierung, 2019a; BMJ, 2024a). Im Rahmen der Eva-
luation soll das zuständige Ministerium überprüfen, ob die Kosten des Gesetzes 
in einem angemessenen Verhältnis zur Wirkung stehen und ob diese Wirkung 
auch zu geringeren Kosten erzielt werden kann (Statistisches Bundesamt, 2025b). 
Die Ergebnisse sollen gemäß eines Staatssekretärsbeschlusses aus dem Jahr 2019 
anschließend auf einer zentralen Plattform veröffentlicht werden (Bundesregie-
rung, 2019a). Allerdings wurde diese Plattform bis heute nicht geschaffen (NKR, 
2024a). Zudem kritisiert der NKR (2024a), dass die Evaluationen teilweise nicht 
rechtzeitig fertiggestellt werden. Die Expertenkommission Forschung und Inno-
vation (EFI, 2024) kritisierte in ihrem Gutachten im Jahr 2024 ferner methodi-
sche Mängel in den Evaluationsstudien zur Forschungs- und Innovations-
politik. Diese genügen häufig nicht den Anforderungen einer Kausalanalyse. Ob-
wohl die Evaluationen die Möglichkeit schaffen, Erfolgsfaktoren, Umsetzungs-
hürden oder unbeabsichtigte Folgen zu identifizieren, scheinen sie in den Mini-
sterien insgesamt keinen hohen Stellenwert zu haben.  

In Norwegen  KASTEN 12 sieht der Leitfaden für die Ausarbeitung von Gesetzen 
vor, dass die Ausgangssituation wenn möglich vor der Verabschiedung 
des neuen Gesetzes dokumentiert werden muss, um später die Auswir-
kungen des Gesetzes bewerten zu können (DFØ, 2018). Zur Evaluation der Aus-
wirkungen von Verwaltungsvereinfachungen wäre beispielsweise die Dauer von 
Genehmigungen vor einer Reform zu messen und zu dokumentieren. Allerdings 
kann die Datenerhebung zu weiterer Bürokratie führen, wenn dafür beispiels-
weise vorab Unternehmensbefragungen durchgeführt werden.  

Technologischer Fortschritt und Entwicklung des Rechtssystems 

213. Der technologische Fortschritt erfordert eine Vielzahl neuer rechtlicher 
Regelungen (Hinterleitner et al., 2024). Diese betreffen häufig Bereiche, die au-
ßerhalb der Fachkompetenz der traditionell ausgebildeten Verfasserinnen oder 
Verfasser von Rechtstexten (Legisten) liegen (NKR, 2019). Stärkere Differenzie-
rungen im Gesetzesinhalt, die auf Liberalisierungen zurückgehen, können 
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ebenfalls zu komplexeren Vorgaben führen. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn mit ihnen anstelle eines strikten Verbots differenziertere Regelungen mit 
begrenzten Ausnahmen geschaffen werden (Knill et al., 2024a). So musste etwa 
mit der Zulassung von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr nicht nur die 
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung erlassen, sondern zugleich auch die Fahrer-
laubnis-Verordnung sowie die Fahrzeug-Zulassungsverordnung angepasst wer-
den (Bundesregierung, 2019b).  

Gleichzeitig steigt die Komplexität von Gesetzen an, wenn sie vielfältigen 
Einzelfällen gerecht werden sollen. Ein Beispiel hierfür ist die Pendlerpau-
schale im Einkommensteuergesetz. Sie umfasst viele Sonderregelungen – etwa 
für Fahrten mit dem Kraftfahrzeug, für Fälle in denen der Arbeitgeber selbst der 
Verkehrsträger ist, für Berufstätige mit mehreren Wohnsitzen und für eine nach 
der Entfernung gestaffelte Berechnung.  

214. Neue Gesetze müssen sich in das bestehende Rechtssystem einfügen. Die konti-
nuierliche Rechtsentwicklung auf nationaler und europäischer Ebene 
ist in der Gesetzgebung zu berücksichtigen (NKR, 2019). Die föderale Or-
ganisation der Gesetzgebung in Deutschland kann zudem zu uneinheitlichen Re-
gelungen führen, die die Bürokratiekosten erhöhen und Produktivitätseinbußen 
nach sich ziehen. So richtet sich beispielsweise die zuständige Landesaufsichtsbe-
hörde für Fragestellungen zur DSGVO nach dem Hauptsitz einer Firma. Tochter-
unternehmen aus einem anderen Bundesland könnten dadurch für gleiche Frage-
stellungen unterschiedliche Antworten erhalten.  KASTEN 11  

215. Mit der Verabschiedung eines neuen Gesetzes werden häufig mehrere be-
stehende Gesetze geändert, um das Gesetz in den geltenden Rechts-
rahmen zu integrieren. Hierbei handelt es sich um sogenannte Artikelgesetze 
(BMVg, 2025). So wurden mit der Einführung des Gesetzes über die unternehme-
rischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten etwa Anpassungen der Wettbewerbsge-
setze sowie des Betriebsverfassungsgesetzes vorgenommen (Bundesregierung, 
2021a). Dennoch kann es zu Zielkonflikten zwischen Gesetzen kommen. 
So fordert die DSGVO  KASTEN 11 das Löschen von Daten, die den Zweck ihrer Er-
hebung erfüllt haben, während im Handels- und Steuerrecht Aufbewahrungs-
pflichten vorgeschrieben sind (Art. 17 Abs. 1 DSGVO, § 257 HGB, § 14b UStG). Die 
DSGVO erlaubt nach Art. 6 Abs. 1 die Speicherung von Daten zur Erfüllung einer 
solchen rechtlichen Verpflichtung, allerdings führen die gegensätzlichen Prinzi-
pien in der Praxis zu Verunsicherung in Unternehmen (Durmus et al., 2019). Bei 
den Unternehmen erfordert die Rechtsentwicklung Anpassungsprozesse, die mit 
Kosten einhergehen. So kritisierten Arbeitgeberverbände die Anhebung des Min-
destlohns im Jahr 2022, da sie zum Teil vorzeitige Anpassungen in Tarifverträgen 
erforderte und ihre Planungssicherheit verringerte (Fulda et al., 2023).  
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2. Herausforderungen durch die EU-Gesetzgebung 

216. Zusätzlich zur Gesetzgebung der Gebietskörperschaften innerhalb Deutschlands 
kann auch die Europäische Union (EU) Richtlinien und Verordnungen 
erlassen, die sich auf nationaler Ebene auswirken.  PLUSTEXT 7  KASTEN 13 Dabei gilt 
das Subsidiaritätsprinzip, das sicherstellen soll, dass Regelungen auf EU-Ebene 
nur dann getroffen werden, wenn Ziele auf nationaler Ebene nicht ausrei-
chend erreicht werden (können) oder die Erreichung auf EU-Ebene 
effizienter ist. Seit Ende der 2000er-Jahre werden auf EU-Ebene im Rahmen 
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens am häufigsten Verordnungen erlas-
sen, die auf nationaler Ebene unmittelbar gelten und keiner nationalen Umset-
zung bedürfen.  ABBILDUNG 40 LINKS Laut einer Umfrage des ifo Instituts aus dem 
Jahr 2024 basieren fast 35 % der unternehmensbezogenen Vorgaben auf Vorga-
ben der Europäischen Union (Demmelhuber et al., 2024).  ABBILDUNG 32 Die Iden-
tifikation des Anteils nationaler Gesetzgebung, der auf EU-Gesetze zurückgeht, ist 
methodisch schwierig. Je nach Art der Messung bewegen sich die Schätzungen 
zwischen einem Anteil von 36 % und 67 % (König und Mäder, 2008, 2011; Töller, 
2008, 2014; Hölscheidt und Hoppe, 2010).  

  

 ABBILDUNG 40 

 

1 – Verabschiedete Rechtsakte des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union.  2 – Die Frage 
in der Umfrage lautete: „Wie bewerten Sie Ihre Erfahrungen mit den Anforderungen/Regulierungen der verschiedenen 
Ebenen?“  3 – Unternehmen mit 65 Beschäftigten oder weniger.  4 – Unternehmen mit 66 bis einschließlich 265 Be-
schäftigten.  5 – Unternehmen mit 266 oder mehr Beschäftigten.

Quellen: Demmelhuber et al. (2024), EUR-Lex
© Sachverständigenrat | 25-001-01
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 PLUSTEXT 7  
Hintergrund: Der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene 

Der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene beginnt mit einem Vorschlag der Europä-
ischen Kommission, die das alleinige Initiativrecht für Gesetze hat und Verordnun-
gen, Richtlinien, Beschlüsse sowie delegierte und Durchführungsrechtsakte erlas-
sen kann.  ABBILDUNG 40 LINKS Die Kommission legt ihren Vorschlag sowohl dem Rat 
der Europäischen Union (Ministerrat) als auch dem Europäischen Parlament vor. 
Diese beiden Institutionen entscheiden im sogenannten ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahren gleichberechtigt über den Vorschlag. Während des Verfahrens wer-
den auch die nationalen Parlamente über die Entwürfe informiert und können Stel-
lungnahmen abgeben. Wird der Entwurf von mehr als einem Drittel der nationalen 
Parlamente abgelehnt, muss die Kommission den Vorschlag überprüfen und gege-
benenfalls überarbeiten oder zurückziehen (yellow card procedure). Der Rat und 
das Parlament prüfen den Vorschlag in bis zu drei Lesungen. Sollte in der zweiten 
Lesung keine Einigung erzielt werden, tritt ein Vermittlungsausschuss zusammen, 
um einen Kompromiss zu finden. Dieser muss vom Parlament und vom Rat erneut 
bestätigt werden. Nach erfolgreicher Annahme durch beide Institutionen wird das 
Gesetz im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt zu einem fest-
gelegten Zeitpunkt in Kraft. 

 KASTEN 13  

Fokus: Informationspflichten durch das Lieferkettengesetz 

Das deutsche Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Men-
schenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) wurde im 
Jahr 2021 verabschiedet und trat im Januar 2023 für Unternehmen mit mehr als 3 000 Be-
schäftigten in Kraft. Im Januar 2024 wurde der Kreis der Normadressaten auf Unternehmen 
mit mehr als 1 000 Beschäftigten erweitert. Das Gesetz verfolgt das Ziel, die Verantwortung 
der Unternehmen für die Auswirkungen ihrer globalen Geschäftstätigkeiten zu stärken (Bun-
desregierung, 2024e). Es verpflichtet Unternehmen, Menschenrechte und Umweltschutz bei 
unmittelbaren Lieferanten einzuhalten, damit verbundene Risiken zu identifizieren und Miss-
stände zu beenden. Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten wird ab dem Jahr 2026 vom Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) überwacht (BAFA, 2024). Neben Reputations-
schäden durch die Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten können auch Bußgelder erhoben und 
Unternehmen von öffentlichen Vergaben ausgeschlossen werden. 

Im Jahr 2024 verabschiedeten der Rat der Europäischen Union und das EU-Parlament die 
europäische Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). 
Die Einführung der CSDDD ist für das Jahr 2028 vorgesehen, ein Jahr später als ursprünglich 
geplant, und wird in drei Stufen erfolgen (Europäisches Parlament, 2025; Rat der Europäischen 
Union, 2025). In der letzten Stufe im Jahr 2029 erfasst die Richtlinie in der EU ansässige Un-
ternehmen mit mehr als 1 000 Beschäftigten und einem weltweiten Nettoumsatz ab 450 Mio 
Euro sowie Unternehmen aus Drittländern, die innerhalb der EU einen Nettoumsatz von über 
450 Mio Euro erwirtschaften. Die CSDDD betrifft damit weniger Unternehmen als das deutsche 
LkSG, weshalb der NKR das LkSG als Beispiel für die Übererfüllung europäischer Regelungen 
(Gold-Plating) anführt (NKR, 2024a). Im Gegensatz zum LkSG bezieht die CSDDD jedoch die 
gesamte und nicht nur die unmittelbare Lieferkette ein, verlangt umfangreichere Informati-
onspflichten (z. B. Transitionsplan der Unternehmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels) und 
sieht höhere Bußgelder und eine zivilrechtliche Haftung vor.  



Bürokratiekosten senken – Gesetzgebung und Verwaltung modernisieren – Kapitel 3 

 Frühjahrsgutachten 2025 – Sachverständigenrat 155 

Das LkSG verursacht laut der OnDEA-Datenbank des Statistischen Bundesamts (2025a) für 
die Wirtschaft jährliche Bürokratiekosten in Höhe von 15,1 Mio Euro. Im Jahr 2024 fallen rund 
4 800 Unternehmen in den Anwendungsbereich des LkSG, was zu rechnerischen Bürokratie-
kosten in Höhe von ca. 3 150 Euro pro Unternehmen und pro Jahr führt (Haupt und May, 2024). 
Die erfassten Bürokratiekosten beschränken sich jedoch auf jene, die bei den berichtspflichti-
gen Unternehmen direkt anfallen (Bundesregierung, 2024a). Sie vernachlässigen den Auf-
wand bei nicht selbst berichtspflichtigen Unternehmen, die Teil der Lieferkette von berichts-
pflichtigen Unternehmen sind. Berichtspflichtige Unternehmen erfragen zur Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflicht die entsprechenden Informationen bei ihren Geschäftspartnern. Dieser trickle-
down-Effekt dürfte dazu führen, dass bedeutende Teile der Bürokratiekosten bei Unternehmen 
anfallen, die nicht erfasst werden. Hinweise auf diesen Effekt ergeben sich beispielsweise aus 
einer Umfrage der bayerischen IHK, bei der rund ein Viertel der befragten kleinen Unterneh-
men (1 – 19 Beschäftigte) angibt, durch die Informationspflichten des LkSG in ihrer Geschäfts-
tätigkeit erheblich oder teilweise gehemmt zu sein (Weinberger et al., 2024). Gemäß dem IW-
Zukunftspanel sind rund 48 % der Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern indirekt vom LkSG 
betroffen (Kolev-Schaefer und Neligan, 2024). Die vom Statistischen Bundesamt ausgewiese-
nen Bürokratiekosten des LkSG könnten damit den tatsächlichen Bürokratieaufwand deutlich 
unterschätzen.  

Derzeit befinden sich zwei Gesetzentwürfe zur Abschaffung des LkSG im parlamentarischen 
Verfahren (Deutscher Bundestag, 2024). Die Europäische Kommission hat am 26. Februar 
2025 im Rahmen des Omnibus-Pakets Vorschläge zur Vereinfachung der CSDDD veröffentlicht 
(Europäische Kommission, 2025a).  KASTEN 14 Unter anderem soll die CSDDD auf die unmit-
telbare Lieferkette beschränkt und eine jährliche durch eine alle fünf Jahre durchzuführende 
Prüfung der Geschäftspartner ersetzt werden. Auswirkungen auf nicht berichtspflichtige Unter-
nehmen in der Lieferkette sollen durch Begrenzung der abgefragten Informationen verringert 
werden. Außerdem soll die vorgesehene zivilrechtliche Haftung aufgehoben werden.  

Es ist unklar, ob und in welchem Ausmaß die im LkSG vorgesehene Berichterstattung wirk-
sam dazu beiträgt, Menschenrechtslage, Umweltschutz und soziale Standards entlang der Lie-
ferkette zu verbessern. Erste Untersuchungen für die Bekleidungsindustrie deuten darauf hin, 
dass sich Unternehmen aus Entwicklungsländern zurückziehen könnten, da die Einhaltung der 
Sorgfaltspflichten dort nur zu hohen Kosten sichergestellt werden kann. Entwicklungsländer 
verlieren dadurch an Wettbewerbsfähigkeit, eventuell ohne dass sich die inländischen Men-
schenrechts-, Umwelt- und Sozialstandards verbessern, und es kann zu Wohlfahrtsverlusten 
kommen (Kolev-Schaefer und Neligan, 2024; Wolfmayr et al., 2024). Aufgrund des kurzen Zeit-
raums seit Inkrafttreten des LkSG kann jedoch noch keine fundierte Einschätzung zu den Ef-
fekten vorgenommen werden. Bis zum 30. Juni 2026 soll eine Evaluierung zur Wirksamkeit des 
LkSG durch das BAFA erfolgen (BAFA, 2023). 

217. Wegen der Gesetzgebung auf mehreren Ebenen und des Fehlens von 
zentral agierenden Vollzugsbehörden auf EU-Ebene können unter-
schiedliche nationale Auslegungen und Vollzugsarten die Kosten für 
überregional aktive Normadressaten erhöhen. Dies kann zu Wettbe-
werbsverzerrungen innerhalb der EU beitragen. So führen z. B. Öffnungsklauseln, 
die eine nationale Abweichung von durch die DSGVO gesetzten Mindestvorgaben 
ermöglichen, zu abweichenden nationalen Regelungen.  KASTEN 11 Trotz Kenntnis 
der DSGVO müssen Unternehmen, die in mehreren EU-Ländern aktiv sind, zu-
sätzlich die nationalen Datenschutzgesetze beachten. Diese erhöhte Komplexität 
geht mit höheren Bürokratiekosten einher und kann negative wirtschaftliche Ef-
fekte, z. B. auf Internationalisierungsstrategien und Investitionen haben.  ZIF-

FER 192  
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218. Während EU-Verordnungen allgemein und Beschlüsse für bestimmte Adressaten 
unmittelbar wirken, erfordern EU-Richtlinien die explizite Übertragung in na-
tionales Recht. Richtlinien erzeugen einerseits nationale Gestaltungsspiel-
räume, andererseits besteht die Herausforderung, die Richtlinie in einen be-
stehenden Rechtsrahmen zu überführen. Dabei sind mögliche Redundan-
zen oder Widersprüche mit bisherigen Vorgaben sowie Gold-Plating  PLUSTEXT 8 
zu vermeiden. Umfang und Komplexität der EU-Gesetzgebung können über den 
sogenannten trickle-down-Effekt gerade kleine Unternehmen und Start-Ups be-
lasten, obwohl sie eigentlich nicht zum beabsichtigten Normadressatenkreis ge-
hören (Europäische Kommission, 2023a; Draghi, 2024).  ZIFFER 192  ZIFFER 200 
 KASTEN 13 Kleinen Unternehmen fehlt es unter Umständen an personellen Res-
sourcen und Know-How, um Dokumentations- und Informationspflichten zu er-
füllen. Mehr als die Hälfte der vom ifo Institut befragten Unternehmen gibt an, 
mit gesetzlichen Anforderungen auf EU-Ebene schlechte oder sogar sehr 
schlechte Erfahrungen gemacht zu haben.  ABBILDUNG 40 RECHTS Bei kleinen Unter-
nehmen sind es mehr als 60 %. Dabei schneidet die EU-Ebene jedoch nicht merk-
lich schlechter ab als die Bundesebene, für die sich ähnliche Zahlen ergeben. Im 
Rahmen des aktuellen Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission wurde 
ein umfangreicher Bürokratieabbau angekündigt.  KASTEN 14  

 
 PLUSTEXT 8  
Begriffserklärung: Gold-Plating 

Gold-Plating (Vergolden) tritt im Zusammenhang mit der Übertragung von EU-Rege-
lungen in nationales Recht auf, wenn ein Mitgliedstaat bei der Umsetzung in natio-
nales Recht zusätzliche Anforderungen festlegt, die über die EU-Vorgaben hinaus-
gehen (Bundesregierung, 2024f; Draghi, 2024). Das fragmentiert die einheitliche 
EU-Gesetzgebung und verursacht zusätzliche Kosten.  KÄSTEN 11 UND 13 Die Gründe 
für Gold-Plating sind vielfältig. Nationale Übertragungen europäischer Rechtsakte 
können über die EU-Mindeststandards hinausgehen, weil beispielsweise eine frü-
here nationale Regelung strenger war (Draghi, 2024). Teilweise setzt die EU auch 
gezielt nur Grenzen der Regulierung und lässt den Mitgliedstaaten Ausgestaltungs-
spielraum. 

 KASTEN 14  

Fokus: Aktuelle Entwicklungen zum Bürokratieabbau auf EU-Ebene 

In ihrem aktuellen Arbeitsprogramm legt die Europäische Kommission einen Schwerpunkt auf 
die Vereinfachung und effektivere Umsetzung von europäischen Rechtsvorschriften (Europäi-
sche Kommission, 2025b). Die Informationspflichten für alle Unternehmen sollen bis zum 
Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 um mindestens 25 % und für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) um mindestens 35 % reduziert werden. Insgesamt sollen in diesem Zeit-
raum Bürokratiekosten in Höhe von rund 37,5 Mrd Euro eingespart werden (Europäische Kom-
mission, 2025c). Eine Verstetigung des Bürokratieabbaus soll über einen jährlichen Evalua-
tionsplan von Rechtsvorschriften und die weitere Durchführung von Fitness-Checks, die die Ef-
fizienz und Effektivität der EU-Gesetze bewerten, sichergestellt werden.  ZIFFER 238  

Die Maßnahmen zum Bürokratieabbau wurden von der Europäischen Kommission durch 
den am 26. Februar 2025 veröffentlichten Omnibus-Vorschlag konkretisiert (Europäische Kom-
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mission, 2025d). Dieser umfasst Vereinfachungen in den Bereichen der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung (CSRD und EU-Taxonomie), der Sorgfaltspflichten zur Unterstützung nachhaltiger Ge-
schäftspraktiken (CSDDD),  KASTEN 13 des CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM) und bei der In-
anspruchnahme europäischer Investitionsprogramme. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Infor-
mationspflichten auf die größten Unternehmen zu beschränken und kleine und mittlere Unter-
nehmen möglichst zu entlasten. Hierzu werden Schwellenwerte für den Anwendungsbereich 
angehoben. So sollen z. B. nur noch Unternehmen mit mehr als 1 000 Beschäftigten unter der 
CSRD berichtspflichtig sein, wodurch rund 80 % der zuvor betroffenen Unternehmen vom An-
wendungsbereich ausgenommen würden. Außerdem wird angestrebt, eine Belastung von klei-
nen Unternehmen zu verhindern, die in der Wertschöpfungskette vorgelagert sind, indem der 
Umfang an abgefragten Informationen beschränkt wird. Die Europäische Kommission gibt an, 
dass durch die Umsetzung dieses Omnibus-Pakets jährlich rund 6,3 Mrd Euro an regelmäßigen 
Bürokratiekosten eingespart werden könnten. 

3. Herausforderungen im Vollzug 

219. Ein ineffizienter Vollzug kann die Kosten der Normerfüllung für Unterneh-
men erhöhen, beispielsweise durch lange Verfahrensdauern. Dafür sind unter-
schiedliche verwaltungsinterne Faktoren verantwortlich. Dazu zählen eine hohe 
Fragmentierung des Vollzugs, ein geringes Maß an Zusammenarbeit der ein-
zelnen Verwaltungsebenen sowie ein starker Fokus auf eine juristisch fehler-
freie Durchführung von Verfahren. Zusätzlich könnte eine effiziente Steue-
rung des Personaleinsatzes unterbleiben, weil adäquate Managementmethoden 
fehlen und die Verwaltungsleistung nur unzureichend gemessen wird. 

220. Der Vollzug des geltenden Rechts ist in Deutschland fragmentiert. 
 KASTEN 10 Ein wesentlicher Grund dafür ist die Trennung von Fachbereichen 
nach dem Ressortprinzip, die die Zusammenarbeit auf einer Verwaltungsebene 
verringert. Die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsebenen ist 
ebenfalls begrenzt. Insbesondere kommt es nicht zu einem systematischen Wis-
senstransfer zwischen der Ebene der Normsetzung (z. B. Bund) und dem Norm-
vollzug (z. B. Kommunen). Unterschiede im Verwaltungsvollzug auf kommunaler 
Ebene und eine fehlende Standardisierung werden durch die kommunale Selbst-
verwaltung verstärkt. Rechtliche Unsicherheiten bzgl. des Verbots der Mischver-
waltung und -finanzierung sowie des Vergaberechts behindern die Kooperation 
(NKR, 2025b). So könnte beispielsweise die gemeinsame Entwicklung und Be-
schaffung von IT-Systemen kosteneffektiver sein als Einzelbeschaffungen und zu-
gleich die Standardisierung und den Datenaustausch zwischen den Verwaltungs-
einheiten erleichtern.  

221. Die deutsche Verwaltung ist durch regelgebundene Prozesse, hierarchi-
sche Strukturen und eine ausgeprägte Risikoaversion charakterisiert. 
Mitarbeitende der Verwaltung sind oftmals an starre Vorschriften gebunden, und 
der starke Fokus auf die Durchführung eines juristisch einwandfreien Verfahrens 
lässt kaum Spielräume zu (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWK, 2025). Dem-
entsprechend ist der Anteil an Juristinnen und Juristen in Führungspositionen 
der deutschen Verwaltung mit etwa 45 % im internationalen Vergleich sehr hoch 
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(Lapuente und Suzuki, 2020). Die Bedeutung der formellen Verfahrenssicherheit 
nimmt weiter zu, wenn Klagen drohen oder Mitarbeitende bei Fehlentscheidun-
gen persönliche Nachteile fürchten müssen (Prendergast, 2003; Kuhlmann, 
2024; Wissenschaftlicher Beirat beim BMWK, 2025). Auch die im Vergleich zu 
anderen Sektoren höhere Risikoaversion von Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst, dürfte dabei eine Rolle spielen (Bonin et al., 2007; Buurman et al., 2012). 
Die starke Verfahrensorientierung resultiert in langen bürokratischen Prozessen 
und beeinträchtigt die Effizienz des Vollzugs (Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMWK, 2025).  

222. Verwaltungsvorgänge dauern häufig länger als gesetzlich vorgeschrie-
ben. So zeigt eine Auswertung des BDI (2022) von etwa 250 Verfahren aus 27 
Branchen, dass Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz  
(BImSchG) im Durchschnitt sechs Monate länger dauern als die gesetzlich vorge-
sehenen drei bis sieben Monate (§ 10 (6a) BImSchG). Allein bis die Behörden alle 
zur Genehmigung benötigten Unterlagen gesammelt haben, vergehen im Schnitt 
elf Monate. Dies hängt laut dem BDI auch mit der gestiegenen Anzahl erforderli-
cher Gutachten zusammen. Bei Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen 
an Land kam es ab dem Jahr 2016 ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg der Ge-
nehmigungsdauer. Durch Reformen, die unter anderem Standardisierungen und 
Verfahrensvereinfachungen vorsahen, konnte die Dauer von Genehmigungsver-
fahren seit dem Jahr 2023 wieder stark verkürzt werden.  KASTEN 15  

 KASTEN 15  

Fokus: Genehmigungserleichterungen bei Windkraftanlagen an Land 

Die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen haben sich vor allem in den vergangenen 
zwei Jahren deutlich verkürzt.  ABBILDUNG 42 LINKS Diese Entwicklung reduziert die Gesamtdauer 
der Verwirklichung eines Windkraftprojektes merklich, die drei Prozessphasen umfasst.  ABBIL-

DUNG 41 Während die durchschnittliche Genehmigungsdauer im Jahr 2018 noch 30 Monate 
betrug, sank sie im Jahr 2024 auf 22 Monate. Auf Länderebene zeigen sich jedoch weiterhin 
große Unterschiede.  ABBILDUNG 42 RECHTS  

Der Rückgang der Genehmigungsdauer bei gleichzeitigem Anstieg der genehmigten Leis-
tung  ABBILDUNG 42 LINKS ist vor allem auf den Abbau von Bürokratie und auf Effizienzsteigerun-
gen in der Verwaltungspraxis zurückzuführen. Dies wurde unter anderem im Rahmen der No-
velle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom Juni 2024 umgesetzt (Goal100, 2025). Da-
mit wurde die Digitalisierung des Antragsverfahrens eingeleitet und das Vorbescheidverfahren 
gestrafft, da eine vorläufige Gesamtprognose sowie eine vorläufige Umweltverträglichkeitsprü-
fung nun entfallen (BWE, 2024). Außerdem wurde die Vollständigkeitsfiktion eingeführt. Die 
Genehmigungsbehörde muss die Vollständigkeit eines Antrags nun nach spätestens einem Mo-
nat bestätigen und kann zur Prüfung der Vollständigkeit lediglich einmal Unterlagen nachfor-
dern, ansonsten gilt er als vollständig eingegangen. Die durch die Novelle in Kraft gesetzte Be-
teiligungsfiktion regelt, dass die Genehmigungsbehörde bei fehlender Äußerung einer weiteren 
am Genehmigungsverfahren beteiligten Behörde nach einem Monat deren Zustimmung anneh-
men kann. Zusätzlich wurde eine Genehmigungsfiktion bei Änderungen des Windkraftanlagen-
typs während oder nach dem Genehmigungsprozess eingeführt. Demnach gilt eine Typenände-
rung als genehmigt, wenn die Behörde innerhalb von sechs Wochen keine Entscheidung getrof-
fen hat.  
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 ABBILDUNG 41  

 

Mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Jahr 2022 wurden zudem 
bundeseinheitliche Standards für die artenschutzrechtliche Prüfung während des Genehmi-
gungsverfahren beschlossen (Bundesregierung, 2023b). Demnach sind ausschließlich die Vo-
gelarten hinsichtlich eines Tötungsrisikos zu prüfen, die in Anlage 1, § 45b des BNatSchG ge-
listet sind (KNE, 2023). Dies ermöglicht eine vereinfachte, schnellere und rechtssichere Durch-
führung der Prüfung. Durch die Umsetzung der EU-Notfallverordnung auf Bundesebene entfal-
len seit dem Jahr 2023 die Umweltverträglichkeitsprüfung und die artenschutzrechtliche Prü-
fung in ausgewiesenen Windenergiegebieten, für die bei der Ausweisung eine Strategische 
Umweltprüfung durchgeführt wurde (BMWK, 2023a). Diese Regelung nach § 6 WindBG gilt vor-
erst für Anträge bis zum 30. Juni 2025, soll aber mit der Umsetzung der Erneuerbaren-Energien-
Richtlinie (RED III) langfristig beibehalten werden (KNE, 2024).  

Mit den Maßnahmen der vergangenen drei Jahre zur Beschleunigung des Genehmigungs-
prozesses ging im Jahr 2024 ein deutlicher Anstieg an genehmigten Windkraftprojekten ein-
her.  ABBILDUNG 42 LINKS Neben der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren wurden regu-
latorische Änderungen vorgenommen, die ebenfalls Einfluss auf diese Entwicklungen genom-
men haben dürften. So vereinfachte beispielsweise das Windenergieflächenbedarfsgesetz im 
Jahr 2023 den Flächenausweisungsprozess und legte auf Ebene der Länder verbindliche Ziele 
zum Umfang von für Windkraftanlagen bereitgestellten Flächen fest. Im Jahr 2023 wurde zu-

Planung

Genehmigung

Realisierung

Vorprüfung: 
Standortprüfung, Flächensicherung

Beauftragung Gutachten

Abgabe Genehmigungsunterlagen

Bestätigung Vollständigkeit

Öffentliche Auslegung

Erörterung

Genehmigung

EEG Gebotsdatum

EEG Zuschlag

Baubeginn

Bauende

Netzanschluss

Ca. 49 Monate (im Jahr 2022)1

22 Monate (im Jahr 2024)

27 Monate (im Jahr 2024)
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1 – Basierend auf Umfragen der FA Wind aus dem Jahr 2022.

Quellen: FA Wind (2023), Goal100, eigene Darstellung
© Sachverständigenrat | 25-089-01



Kapitel 3 – Bürokratiekosten senken – Gesetzgebung und Verwaltung modernisieren 

160 Sachverständigenrat – Frühjahrsgutachten 2025 

dem der Höchstwert für die EEG-Vergütung der Windenergie-Ausschreibung von 5,88 ct/kWh 
auf 7,35 ct/kWh angehoben, was in den vergangenen zwei Jahren zu entsprechend höheren 
durchschnittlichen Vergütungssätzen führte (BNetzA, 2025; IWR, 2025).  

 ABBILDUNG 42  

 

223. Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung ist eine aus-
reichende personelle Ausstattung. Die demografische Alterung und der 
damit einhergehende Ersatzbedarf könnten die Arbeitskräftesituation in der öf-
fentlichen Verwaltung in den kommenden Jahren verschärfen. Im Jahr 2023 be-
trug der Anteil der über 55-jährigen Beschäftigten im Aufgabenbereich Allge-
meine Dienste 24 %.  ABBILDUNG 43 Damit wird fast ein Viertel der aktiven Ver-
waltungskräfte im Lauf der kommenden zehn Jahre altersbedingt aus 
dem Dienst ausscheiden. Im Jahr 2023 ordnet die Bundesagentur für Arbeit 
in ihrer Engpassanalyse die für die öffentliche Verwaltung zentralen Berufsgrup-
pen zwar nicht als Engpassberufe, aber in den Beobachtungsbereich ein (BA, 
2024). Sie könnten sich also potenziell zu Engpassberufen entwickeln.  

224. Der Einsatz des Verwaltungspersonals wird nur unzureichend gesteuert. 
Umfragen unter Kommunalverwaltungen zeigen, dass kaum strukturierte Ma-
nagementmethoden, die klare Zielsetzungen vorgeben, deren Erreichung 
durch Kennzahlen gemessen werden kann, genutzt werden (Weiß und Schubert, 

1 – Datenabruf am 29. April 2025. Der Monitor basiert auf Daten des Marktstammdatenregisters, der Landes-
umweltämter und anderer zuständiger Landesministerien.  2 – Die beantragte und genehmigte Leistung umfasst 
Daten von allen Ländern. Aufgrund eingeschränkter Datenverfügbarkeit bei den Genehmigungen beruhen diese 
Angaben lediglich auf den folgenden Ländern: Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein.  3 – Umfasst auch beantrag-
te Leistung aus den Vorjahren.  4 – Angaben lagen in Tagen vor und wurden durch die Division mit 30 Tagen in 
Monate umgerechnet.  5 – Daten für das Jahr 2024. Es werden nur Länder gezeigt, die zu allen drei Variablen 
Daten im Monitor aufweisen. BB-Brandenburg, HE-Hessen, SL-Saarland, RP-Rheinland-Pfalz, SN-Sachsen, SH-
Schleswig-Holstein, NW-Nordrhein-Westfalen, BW-Baden-Württemberg.

Quelle: Goal100
© Sachverständigenrat | 25-097-01

Entwicklungen im Genehmigungsprozess von Windkraftanlagen an Land1
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2020; Englmaier et al., 2022; Kuhlmann, 2024). Auch organisationales Lernen 
durch Honorierung von Verbesserungsvorschlägen oder ein kommunenübergrei-
fender Austausch finden kaum statt. Eine leistungsabhängige Vergütung ist for-
mal zwar vorhanden, orientiert sich mangels Messbarkeit und Akzeptanz aber 
kaum an wirklichen Leistungsunterschieden. Auch die Digitalisierung wird intern 
nur unzureichend genutzt (Englmaier et al., 2022). Aufgrund des starren Lauf-
bahnsystems kommt es in Deutschland im internationalen Vergleich zudem zu 
einer geringen Zahl von Quereinstiegen (Hammerschmid und Hustedt, 2020). 
Nur etwa 9 % der Führungskräfte in Bundes- und Landesministerien sowie nach-
geordneten Behörden haben mehr als fünf Jahre Berufserfahrung in der Privat-
wirtschaft (Lapuente et al., 2020). Insbesondere auf Ebene der Abteilungsleitun-
gen in den Bundesministerien und Bundesoberbehörden dominieren klassische 
Laufbahnbeamte, die kaum Erfahrungen aus der Privatwirtschaft mitbringen (E-
binger und Jochheim, 2009; Ebinger et al., 2018). Für Spitzenpositionen in der 
Verwaltung sind neben politischer Loyalität umfangreiche administrative Vorer-
fahrungen von Vorteil (Bach und Veit, 2017).  

4. Adressatenfreundlichkeit und Digitalisierung  

225. Die Bürokratiekosten für Unternehmen hängen nicht nur vom Inhalt der Infor-
mationspflichten sowie vom Verwaltungsprozess ab, sondern auch davon, wie ad-
ressatenfreundlich die Interaktion mit Behörden gestaltet ist. Eine digitale oder  
automatisierte Umsetzung gesetzlicher Vorgaben kann den damit ver-
bundenen Aufwand und somit die Kosten für Unternehmen reduzieren.  

226. Im Bereich der Digitalisierung besteht in Deutschland großes Potenzial zur 
Erhöhung der Adressatenfreundlichkeit.  KASTEN 16 Viele Verwaltungsver-
fahren sind nicht durchgängig digitalisiert und Daten müssen oft mehrfach von 
den Unternehmen bereitgestellt werden, obwohl sie im Verwaltungssystem schon 
vorhanden sind (BDI, 2024). Im Unterschied zu vielen anderen Ländern fehlt in 

 ABBILDUNG 43 

 

1 – Stichtag 30. Juni 2023.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-027-01
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Deutschland eine zentrale E-Government-Plattform, die die bestehenden 
Online-Verwaltungsportale der Kommunen und Länder für die Nutzerinnen und 
Nutzer vereint (NKR, 2025b). Aufgrund von Skaleneffekten könnte eine zentrale 
Plattform kostengünstiger betrieben werden.  ZIFFER 220 In Estland  KASTEN 10 
werden beispielsweise seit dem Jahr 2025 alle Verwaltungsdienstleistungen für 
die Bürgerinnen und Bürger gebündelt digital angeboten. Die digitale Abwicklung 
der Dienstleistungen erfolgt über ein Nutzerkonto auf der zentralen E-Govern-
ment-Plattform, bei der sich Unternehmen mit einer elektronischen ID authenti-
fizieren (Europäische Kommission, 2022; Kriisa, 2025).  

227. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Prozessdigitalisierung in Deutschland 
ist die elektronische Steuererklärung ELSTER. Nutzende können ihre Steuer-
daten über ein Service-Konto digital übertragen und mit der Steuerverwaltung 
kommunizieren (BayLfSt, 2025a). Als zusätzliches Serviceangebot ist die Steuer-
erklärung in Elster basierend auf gespeicherten Daten und Bescheinigungen vor-
ausgefüllt (BayLfSt, 2025b). Die Bescheide werden (teil-)automatisiert digital 
ausgestellt. Durch Schnittstellen ist ELSTER zudem mit verschiedenen Buchhal-
tungsprogrammen kompatibel (BayLfSt, 2025c). Im Jahr 2020 wurden 99 % der 
Steuererklärungen von Unternehmen per Elster übermittelt (BayLfSt, 2025a).  

 KASTEN 16  

Fokus: Verwaltungsdigitalisierung 

Deutschland hinkt beim Thema Verwaltungsdigitalisierung hinterher. Das zeigt sich beispiels-
weise am eGovernment Performance Score der Europäischen Union, bei dem Deutschland zur 
Schlussgruppe zählt.  ABBILDUNG 44 In diesen Score fließen die Dimensionen Nutzerorientie-
rung, Transparenz, technologische Voraussetzung und grenzüberschreitende Verfügbarkeit der 
öffentlichen Online-Dienste ein. In der Erhebung 2022/23 konnte Deutschland im Vergleich 
zum Vorjahr kaum Fortschritte erzielen, im EU-Vergleich fiel es daher weiter zurück.  

Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein entscheidender Hebel, um sowohl Prozesse inner-
halb der Verwaltung als auch die Interaktion der Verwaltung mit Unternehmen oder Bürgerinnen 
und Bürgern effizienter zu gestalten. Verschiedene Digitalisierungsprojekte sind bereits gesetz-
lich verankert. So ist im Jahr 2017 das Onlinezugangsgesetz (OZG, 2017) in Kraft getreten, das 
Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen binnen fünf Jahren elektronisch 
über Verwaltungsportale anzubieten und einen einheitlichen Zugang über einen Portalverbund 
anzubieten. Im April 2025 wurden von den 7 052 digitalisierbaren Verwaltungsleistungen nur 
18,2 % OZG-konform bereitgestellt (BMI, 2025b). Neben den Bestimmungen des OZG verpflich-
tet sich der Bund mit dem im Jahr 2024 verabschiedeten OZG-Änderungsgesetz (OZGÄndG, 
2024) zur Ende-zu-Ende-Digitalisierung seiner wesentlichen Verwaltungsdienstleistungen, also 
zur ausschließlich digitalen Verarbeitung digital gestellter Anträge.  

Auch der Einsatz von KI bietet große Potenziale. In der öffentlichen Verwaltung wird die 
Kosteneinsparung durch eine breite Nutzung von generativer KI in einem Zeitraum von zehn 
Jahren auf 23,9 Mrd EUR geschätzt (Bolwin et al., 2024). Diese Einsparungen ergeben sich aus 
der Übertragung zeitintensiver, repetitiver Aufgaben an KI, um Verwaltungsprozesse zu be-
schleunigen und Arbeitskräfte produktiver einsetzen zu können. Es sind jedoch datenschutz-
rechtliche Aspekte zu beachten, die die Anwendung von KI teilweise einschränken.  KASTEN 11 
So gestattet Artikel 22 der DSGVO eine vollständig automatisierte Entscheidungsfindung, die 
rechtliche oder signifikante Konsequenzen für die betroffene Person hat, nur unter Ausnahmen 
(Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, 2016). Häufig kann der Einsatz von 
KI jedoch DSGVO-konform gestaltet werden (EPRS, 2020).  
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 ABBILDUNG 44  

 

In Deutschland gibt es bereits einzelne KI-Initiativen wie den Text-Assistenten „F13“, der 
seit kurzem in Verwaltungen in Baden-Württemberg bei der Texterstellung und bei Recherche-
aufgaben mitwirkt (StM BW, 2023, 2024), oder eine KI-Anwendung, die künftig die Mitarbeiten-
den der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) bei der Betriebsprüfung unterstützen soll 
(BMAS, 2024). Darüber hinaus stehen KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten rund um 
die Uhr zur Verfügung und verkürzen Wartezeiten. In der Bundesverwaltung werden Chatbots, 
sogenannte Bundesbots, eingesetzt, um Bürgerinnen und Bürgern unter anderem Fragen zur 
Kraftfahrzeugsteuer, zum Zollportal und zum grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr zu beantworten (ITZBund, 2025). Jedoch findet KI aufgrund eines Mangels an 
Daten, digitaler Infrastruktur und Fachexpertise sowie fehlender zentraler Governance bei der 
Umsetzung der seit dem Jahr 2018 bestehenden Nationalen KI-Strategie noch keine breite 
Anwendung (OECD, 2024). 

Im Vereinigten Königreich nutzen laut einer Umfrage aus dem Herbst 2023 37 % der Be-
hörden KI, während weitere 37 % die Anwendung testen oder aktiv planen (NAO, 2024). Um 
dies weiter auszubauen, wurden im Jahr 2025 konkrete Empfehlungen zur erweiterten Nutzung 
von KI im öffentlichen Sektor im National Opportunities Action Plan vorgelegt (UK Government, 
2025a). Unter anderem sollen die KI- und IT-Infrastruktur ausgebaut und verstärkt KI-Pilotpro-
jekte im öffentlichen Sektor entwickelt und skaliert werden. Anleitungen zum Einsatz von KI 
werden Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes im AI Playbook auf der Regierungswebsite be-
reitgestellt (UK Government, 2025b). Die volle Ausschöpfung des Potenzials von KI, die einer 
Automatisierung von etwa einem Drittel der Aufgaben entspricht, könnte im Vereinigten König-
reich im Öffentlichen Dienst durch Produktivitätssteigerungen zu Einsparungen in Höhe von 
40 Mrd Pfund pro Jahr in den nächsten fünf Jahren führen (Iosad et al., 2024).  

1 – Der Score bewertet die öffentlichen Online-Dienste anhand von vier Dimensionen mit einer maximalen Ge-
samtpunktzahl von 100 Punkten: i) Nutzerorientierung – In welchem Umfang werden die Dienste online ange-
boten und wie mobilfreundlich sind diese? ii) Transparenz – Klare Informationen über das Angebot der digitalen 
Services und der Datenverarbeitung? iii) Technologische Voraussetzungen – Welche Voraussetzungen bestehen 
für die Nutzung von elektronischen Behördendiensten? iiii) Grenzüberschreitende Dienste – Wie einfach können 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Ausland auf Online-Dienste zugreifen?  2 – MT-Malta, EE-Estland, LU-Luxemburg, 
IS-Island, FI-Finnland, LT-Litauen, DK-Dänemark, NL-Niederlande, LV-Lettland, NO-Norwegen, AT-Österreich, SE-
Schweden, PT-Portugal, ES-Spanien, BE-Belgien, EU-Europäische Union, SI-Slowenien, IE-Irland, FR-Frankreich, HU-
Ungarn, BG-Bulgarien, PL-Polen, CZ-Tschechien, GR-Griechenland, HR-Kroatien, DE-Deutschland, SK-Slowakei, IT-
Italien, CY-Zypern, CH-Schweiz, RO-Rumänien.

Quellen: Capgemini, Europäische Kommission
© Sachverständigenrat | 25-028-01
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228. Das Once-Only-Prinzip würde es Behörden ermöglichen, Dokumente und Da-
ten, die bei anderen Behörden bereits vorliegen, direkt dort abzurufen. Dadurch 
entfällt die Mehrfach-Einreichung und -Eingabe von Dokumenten bzw. Daten. 
Voraussetzung zur Umsetzung des Once-Only-Prinzips ist eine umfassende Re-
gistermodernisierung (BMF, 2023; BVA, 2025; JG 2023 Ziffern 532 und 537). Der 
NKR hat im Jahr 2017 das gesamtwirtschaftliche Einsparpotenzial durch 
eine modernisierte Registerstruktur auf jährlich 6,0 Mrd Euro geschätzt, was in 
heutigen Preisen 7,4 Mrd Euro entspricht. Davon entfallen jährlich 1,0 bzw. 
1,2 Mrd Euro auf die Unternehmen. Dem stehen einmalige Investitionskosten von 
2,5 bzw. 3,1 Mrd Euro gegenüber (NKR, 2017).  

229. Zur Umsetzung der Registermodernisierung wurde im Jahr 2021 das Registermo-
dernisierungsgesetz (RegMoG) verabschiedet. Derzeit gibt es in Deutschland 
rund 350 verschiedene amtliche Register und Unternehmensdatenbanken, 
die häufig nicht über Schnittstellen für einen Datenaustausch verfügen 
(BVA, 2023). Im Zuge der Modernisierung soll auch die Harmonisierung von 
Rechtsbegriffen, die Vernetzung der Behörden für den Datenaustausch sowie die 
Einführung von Identifikationsnummern erfolgen (BMF, 2024; BVA, 2025). Um 
die verschiedenen Datenregister zu verknüpfen, soll ein nationales Once Only 
Technical System entwickelt werden (BMI, 2024). Für Unternehmen erfolgt seit 
dem Jahr 2024 schrittweise die Zuteilung einer bundeseinheitlichen Wirtschafts-
identifikationsnummer (BZSt, 2025b). Diese Nummer soll in Zukunft den Abruf 
von Unternehmensstammdaten durch Behörden aus einem zentralen Stammda-
tenregister ermöglichen (BMWK, 2024). Um die Datenkontrolle zu erhalten, soll 
der Austausch nur mit Einwilligung der Betroffenen stattfinden (BMF, 2023). Da-
her sollte eine Einholung der Einwilligung in die frühen Phasen der Abläufe inte-
griert werden. In Estland wird das Once-Only-Prinzip bereits voll umgesetzt. Hier 
können Nutzerinnen und Nutzer Anfragen ihrer Daten und den Datenaustausch 
in ihrem Service-Konto nachverfolgen (Europäische Kommission, 2022).  
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V. BISHERIGE INSTRUMENTE FÜR DEN  
BÜROKRATIEABBAU 

230. Sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene gibt es verschiedene Kontrollme-
chanismen, um Bürokratiekosten zu reduzieren und neue Vorgaben effi-
zienter zu gestalten. Ex-ante-Instrumente sollen sicherstellen, dass bereits im Ge-
setzgebungsprozess die Weichen zur bürokratiearmen Umsetzung einer neuen 
Regelung gesetzt werden. Mit Ex-post-Instrumenten sollen die Bürokratiekosten 
bestehender Regelungen reduziert werden. Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 
und SPD (2025) sieht ebenfalls verschiedene Maßnahmen zum Bürokratieabbau 
vor.  KASTEN 17  

 KASTEN 17  

Fokus: Ziele und Maßnahmen für den Bürokratieabbau im Koalitionsvertrag von CDU, CSU  
und SPD aus dem Jahr 2025 

Der am 09. April 2025 veröffentlichte Koalitionsvertrag setzt sich zum Ziel, die Bürokratiekos-
ten für Unternehmen im Laufe der Legislaturperiode um insgesamt 25 % zu senken (CDU, CSU 
und SPD, 2025). Dazu haben sich die Parteien auf verschiedene Maßnahmen geeinigt. So sol-
len jährliche Bürokratierückbaugesetze und eine Reform der „One-in-one-out“-Regel, die u. a. 
eine Streichung von Ausnahmen und den Einbezug von EU-Vorgaben vorsieht, die Bürokratie-
kosten senken. Außerdem soll der NKR durch eine Rückverlagerung ins Bundeskanzleramt und 
eine intensivere Einbindung in die Gesetzgebungsverfahren an Bedeutung gewinnen. Zur Nut-
zerinnen- und Nutzerbeteiligung ist ein digitales Bürokratieportal zur Meldung von Hemmnis-
sen und Verbesserungsvorschlägen geplant. Zudem ist der weitere Abbau von Formerforder-
nissen, insbesondere der Schriftform, vorgesehen. Die Steuerbürokratie soll durch die Voraus-
füllung der Steuererklärung vereinfacht und durch die vermehrte Nutzung von Pauschalen re-
duziert werden. Über ein grundsätzliches Doppelerhebungsverbot von Daten von Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Unternehmen und eine Verpflichtung zum Datenaustausch innerhalb der 
Verwaltung, soll das Once-Only-Prinzip konsequent umgesetzt werden. Zur Planungs- und Ge-
nehmigungsbeschleunigung soll ein einheitliches Verfahrensrecht für Infrastrukturvorhaben ge-
schaffen werden. Für eine bessere Gesetzgebung sollen Praxis-Checks bereits in der Frühphase 
von Gesetzgebungsverfahren durchgeführt werden.  

Die Verwaltungsmodernisierung soll durch konsequente Digitalisierung und „Digital Only“ 
erfolgen. Anträge und Behördengänge sollen auf einer digitalen Plattform gebündelt (One-Stop-
Shop), notarielle Vorgänge vereinfacht und digitale Beurkundungsprozesse ermöglicht werden. 
Außerdem sollen jede Bürgerin und jeder Bürger ein Bürgerkonto sowie eine digitale Identität 
erhalten. Unternehmensgründungen sollen so künftig innerhalb von 24 Stunden möglich sein. 
In der Verwaltung soll ein offeneres Datennutzungsverständnis entwickelt werden. Darüber hin-
aus wird ein Kulturwandel im öffentlichen Dienst angestrebt, der durch eine wertschätzende 
Führungskultur, ressortübergreifendes Denken, leistungsorientierte Karrierewege und eine ver-
besserte Durchlässigkeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft gekennzeichnet 
ist. 
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1. Ex-ante-Instrumente 

231. Die Gesetzesfolgenabschätzung (§ 44 GGO) stellt die wesentlichen Auswir-
kungen neuer bundesrechtlicher Gesetze dar. Darunter fallen auch die mit dem 
Gesetz verbundenen Bürokratiekosten für Unternehmen.  KASTEN 8 Der 
NKR prüft die Kostenschätzungen im Rahmen seines Mandats.  KASTEN 12 Die 
systematische Darstellung der Bürokratiekosten kann dazu beitragen, unbe-
absichtigte Nebenwirkungen aufzuzeigen und die Öffentlichkeit und das Parla-
ment zu informieren.  

Auch auf EU-Ebene verlangen die Better Regulation Guidelines eine um-
fangreiche Gesetzesfolgenabschätzung (Europäische Kommission, 2021b). 
Die Folgenabschätzung wird zu Beginn für alle wesentlichen Gesetzesvorschläge 
der Europäischen Kommission vorgenommen. Verlangt wird eine Überprüfung 
und Zustimmung des Ausschusses für Regulierungskontrolle. Änderungen im Ge-
setzgebungsprozess durch Rat oder Parlament fließen in diese Folgenabschätzung 
jedoch nicht ein (Draghi, 2024).  

232. Die digitale Umsetzbarkeit von Vorgaben kann einen wichtigen Beitrag zur Re-
duktion von Bürokratiekosten leisten. Um sicherzustellen, dass die digitale Um-
setzbarkeit einer Regelung im Gesetzgebungsprozess berücksichtigt wird, wurde 
auf Bundesebene im Jahr 2023 der Digital-Check eingeführt (BMI, 2025c). 
 KASTEN 18 Der NKR  KASTEN 12 berücksichtigt in seinen Stellungnahmen zu Ge-
setzentwürfen,  PLUSTEXT 6 ob die Möglichkeiten zur digitalen Ausführung des Re-
gelungsvorhabens geprüft wurden. Die Wirksamkeit des Digital-Checks dürfte 
vor allem von seiner praktischen Umsetzung abhängen. Wird der Digital-Check 
wie im Fall des Stromsteuerrechts  KASTEN 18 in enger Zusammenarbeit mit der 
vollziehenden Behörde umgesetzt, so könnte er zur Automatisierung einzelner 
Prozessschritte führen.  

 KASTEN 18  

Fokus: Digital-Check im Stromsteuerrecht 

Der im Jahr 2023 eingeführte Digital-Check soll sicherstellen, dass die Digitalisierbarkeit bei 
der Erarbeitung neuer Gesetzestexte von Anfang an berücksichtigt wird, insbesondere von den 
Legistinnen und Legisten des zuständigen Ministeriums. Danach sollen neue Gesetze folgende 
fünf Grundprinzipien erfüllen: Sie sollen eine digitale Kommunikation ermöglichen, die erho-
benen Daten sollen wiederverwendbar sein, der Datenschutz soll gewährleistet sein, die Re-
geln sollen verständlich und die Prozesse automatisierbar sein (BMI, 2025d). 

Anhand der Erarbeitung des Gesetzentwurfs zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau 
im Strom- und Energiesteuerrecht (Bundesregierung, 2024g) kann gezeigt werden, wie ein di-
gitaltauglicher Vollzug bei der Erarbeitung des Gesetzestextes Berücksichtigung findet. Vor-
rangiges Ziel dieses Gesetzes ist die Modernisierung des Strom- und Energiesteuerrechts. Um 
die Prozessdigitalisierung anzustoßen, wurde vom Bundesministerium der Finanzen in Zusam-
menarbeit mit der DigitalService GmbH, einer Digitalisierungsstelle des Bundes, ein Digital-
Check durchgeführt. Dazu fand ein Austausch mit den Hauptzollämtern als vollziehenden Be-
hörden statt. Der Vollzugsprozess wurde durch ein Flussdiagramm visualisiert und dem Ge-
setzentwurf angehängt (Bundesregierung, 2024g; Liebig et al., 2024).  
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Anschließend wurde zur digitalen Kommunikation im Strom- und Energiesteuergesetz eine 
Online-Antragspflicht eingeführt (Bundesregierung, 2024g). Diese ermöglicht ab dem Jahr 
2025 eine (teil-)automatisierte Bearbeitung der Entlastungsanträge (Bundesregierung, 2024g). 
Dies war notwendig, um den aufgrund der Ausweitung der Stromsteuerentlastung nach § 9b 
StromStG erwarteten Anstieg der Erstanträge von etwa 30 000 auf 660 000 pro Jahr administ-
rativ zu bewältigen. In den Strom- und Energiesteuer-Durchführungsverordnungen wurden Vor-
lage- zu Vorhaltepflichten abgeschwächt, um eine weitestmöglich automatisierte Antragstellung 
und -bearbeitung zu ermöglichen (§§ 11 EnergieStV, 1 StromStV). Die regelmäßigen Bürokra-
tiekosten der Wirtschaft konnten aufgrund des Gesetzes um 15,4 Mio Euro jährlich reduziert 
werden (NKR, 2024c). 

Dieses Beispiel zeigt, dass die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen mithilfe des Digital-
Checks möglich ist. Durch die im Koalitionsvertrag vorgesehene generelle Absenkung der 
Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß würde eine größere Entlastung hinsichtlich des 
bürokratischen Aufwands erreicht werden als durch die vorherige Ausweitung der Ausnahmen 
(SG 2019 Ziffer 197; JG 2020 Ziffern 391 ff.; JG 2022 Ziffer 196). Dies geht allerdings mit 
höheren fiskalischen Kosten und mit anderen Verteilungswirkungen einher.  

2. Ex-post-Instrumente 

233. Um die Vollzugsperspektive und die Adressatenfreundlichkeit in zukünftigen Ge-
setzgebungsprozessen zu stärken, wurde im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) im Jahr 2022 der „Praxis-Check“ entwickelt. Dabei 
analysiert das BMWK systematisch die Praxistauglichkeit eines ge-
samten Anwendungsprozesses, in dem verschiedene Vorschriften ineinan-
dergreifen. Diese Analyse erfolgt unter Einbeziehung von betroffenen Un-
ternehmen und der vollziehenden Behörden. Dabei wird eruiert, welche 
Regelungen die Durchführung unverhältnismäßig erschweren und verlangsamen. 
Die identifizierten Hindernisse sollen dann ressortübergreifend abgebaut oder  
vereinfacht werden (BMWK, 2023b).  

Ein Praxis-Check wurde beispielsweise beim Prozess „Errichtung und Be-
trieb von Photovoltaik-Anlagen“ durchgeführt. Unter Beteiligung von Ener-
gieexpertinnen und -experten des Handelsverbands Deutschland und aus der 
mittelständischen Wirtschaft wurde die gesamte Prozesskette untersucht. 
Diese beginnt mit der Entscheidung, eine Photovoltaik-Anlage zu errichten, und 
endet mit der ersten produzierten Kilowattstunde (kWh). Über 50 Hindernisse 
für den gewerblichen und privaten Photovoltaik-Ausbau wurden dabei identifi-
ziert. Diese sollen in verschiedenen Gesetzesinitiativen abgebaut werden 
(BMWK, 2023b). So führt der Solarpakt I zu einer Reduktion der einmaligen Bü-
rokratiekosten in Höhe von 27,1 Mio Euro und zu einer Reduktion der regelmäßi-
gen Bürokratiekosten in Höhe von 0,4 Mio Euro (Bundesregierung, 2023c).  

234. Seit dem Jahr 2015 wurden vier „Bürokratieentlastungsgesetze“ (BEG) be-
schlossen.  PLUSTEXT 9 Anders als die One-in-one-out-Regel  ZIFFER 237 adressie-
ren die Bürokratieentlastungsgesetze nicht den laufenden Zuwachs an Re-
gelungen, sondern sollen ihren Bestand verringern. Jedes Bürokratieent-
lastungsgesetz bündelt verschiedene Einzelmaßnahmen, die zu einer Senkung der 
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Bürokratiekosten führen. Dazu zählt beispielsweise die Verkürzung von Aufbe-
wahrungspflichten für Belege oder die Umwandlung von Schriftform- in Textfor-
merfordernisse. Während die Schriftform eine eigenhändige Unterschrift auf Pa-
pier erfordert, verlangt dies die Textform nicht (§ 126 BGB). So wurde beispiels-
weise das Schriftformerfordernis für Gewerberaum-Mietverträge auf die Text-
form herabgestuft (Bundesregierung, 2024c). Gemessen an der Höhe der gesam-
ten bundesrechtlichen Bürokratiekosten waren die bisherigen Entlastungen 
durch die BEG I bis IV allerdings symbolisch.  

 
 PLUSTEXT 9  
Die Bürokratieentlastungsgesetze I bis IV 

Seit dem Jahr 2015 wurden auf Bundesebene insgesamt vier Bürokratieentlas-
tungsgesetze (BEG) verabschiedet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
(2025a) hatte das BEG I für die Unternehmen ein Entlastungsvolumen von 171 Mio 
Euro. Vereinfacht wurden damit unter anderem das Kirchensteuerabzugsverfahren 
sowie durch Anhebung der Grenzwerte die steuerlichen und handelsrechtlichen 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten. Das BEG II aus dem Jahr 2017 hatte 
für die Unternehmen ein Entlastungsvolumen von 1 583 Mio Euro. Es enthielt ins-
besondere die Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen und Erleichterun-
gen bei der Aufbewahrung von Lieferscheinen. Das BEG III ist im Jahr 2020 in Kraft 
getreten und führte bei den Unternehmen zu einer Entlastung in Höhe von 621 Mio 
Euro. Ein zentrales Entlastungselement stellt die Einführung der elektronischen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung dar. Zu den Maßnahmen des BEG IV aus dem Jahr 
2024 zählt beispielsweise die Abschaffung der Hotelmeldepflicht für deutsche 
Staatsangehörige. Außerdem wird zum 01. Januar 2028 eine zentrale Datenbank 
für Vollmachten in der Sozialversicherung eingerichtet. Durch das BEG IV sinken 
die Bürokratiekosten für die Unternehmen um rund 309 Mio Euro. Die Wachstums-
initiative der Bundesregierung aus dem Jahr 2024 sah vor, einen gesetzlichen Be-
lastungs-Abbaupfad festzulegen und diesen mithilfe jährlicher BEG zu realisieren 
(Bundesregierung, 2024b). 

235. Vereinzelt werden in Deutschland sogenannte Sunset Clauses (Auslaufklauseln) 
verwendet. Sunset Clauses versehen Gesetze mit einem festen Endtermin. 
Wenn das Gesetz danach weiter gelten soll, erfordert dies einen erneuten Be-
schluss der Legislative (JG 2024 Ziffer 169). Sunset Clauses könnten helfen, 
die Regelungsdichte zu reduzieren. Auf Bundesebene werden sie beispielsweise 
bei Steuervergünstigungen eingesetzt. Von 108 Steuervergünstigungen für die 
Jahre 2021 bis 2024 sind 15 befristet (BMWK, 2025a). In anderen Staaten werden 
Sunset Clauses hauptsächlich zur Verbesserung statt zum Abbau von Vorgaben 
angewendet (OECD, 2020). Dabei werden oft aber nur Evaluationstermine  ZIF-

FER 212 festgelegt und keine echten Auslaufklauseln. Die Evaluationen sind admi-
nistrativ aufwändig, insbesondere wenn die Sunset Clauses für betroffene Rege-
lungen anschließend verlängert werden und nach zwei bis drei Jahren eine er-
neute Evaluation erforderlich wird (OECD und KDI, 2017).  

236. Der NKR hat in der Vergangenheit eine selektive Anwendung von Sunset Clauses 
angeregt. Danach könnten Sunset Clauses etwa für Vorgaben in Bereichen sinn-
voll sein, die durch einen raschen technologischen Wandel gekennzeichnet 
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sind. Eine Befristung aller Vorgaben sieht er dagegen kritisch, da das zu Rechts-
unsicherheit und Verlängerungsautomatismen führen kann (NKR, 2010). Wenn 
Sunset Clauses gezielt nur für Gesetze mit umfangreichen Informationspflichten 
genutzt werden, könnten die knappen Evaluationskapazitäten auf Maßnahmen 
mit großen Effekten konzentriert werden. Zudem könnte so das Problem auto-
matischer Verlängerungen weniger relevant sein, da der Gesetzgeber einen 
Anreiz hat, Regelungen, die für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
belastend wirken, wieder abzuschaffen.  

237. Um den Erfüllungsaufwand  GLOSSAR der Wirtschaft dauerhaft zu begrenzen, 
wurde im Jahr 2015 in Deutschland die One-in-one-out-Regel eingeführt. 
Vorgaben, die Unternehmen belasten, sollen spätestens bis zum Ende 
der Legislaturperiode durch entlastende Vorgaben in gleicher Höhe 
kompensiert werden (NKR, 2025c). Auf EU-Ebene kommt seit dem Jahr 2021 
eine ähnliche One-in-one-out-Regel zur Anwendung (Europäische Kommission, 
2023b). Beide One-in-one-out-Regeln beziehen sich jedoch auf den gesamten Er-
füllungsaufwand, nicht allein auf die Bürokratiekosten.  KASTEN 8 Entsprechend 
gehen auch Maßnahmen, die den Erfüllungsaufwand, nicht aber die Bürokratie-
kosten senken, in die One-in-one-out-Bilanz ein. So führte beispielsweise das 
Teilhabestärkungsgesetz aus dem Jahr 2022 zu einem „Out“ von 4,4 Mio Euro, 
ohne dass die Bürokratiekosten sanken (Bundesregierung, 2021b). Zum Abbau 
der Bürokratiekosten ist die One-in-one-out-Regel somit nicht zielgenau genug. 
Darüber hinaus werden Regelungen, die der Umsetzung von EU-Recht zuzuord-
nen sind, von der One-in-one-out-Regel ausgenommen, sodass ihre Bilanz nicht 
aussagekräftig ist (NKR, 2024a).  

238. Das Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) der EU 
wurde 2012 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um beste-
hende Rechtsvorschriften zu überprüfen und zu vereinfachen (NKR, 2019). Im 
Rahmen von REFIT werden alle bestehenden EU-Rechtsakte systematisch 
nach ihrer Wirksamkeit und Effizienz bewertet, wobei potenzielle Verein-
fachungen und Möglichkeiten zur Reduzierung von Belastungen identifiziert wer-
den. Die Ergebnisse dieser Bewertungen werden im sogenannten REFIT Score-
board festgehalten, das einen Überblick über die verschiedenen Initiativen und 
deren aktuellen Status in unterschiedlichen Politikbereichen bietet (Europäische 
Kommission, 2025e). Das Scoreboard verfolgt den gesamten legislativen Pro-
zess von der Phase der Gesetzgebung bis zur Umsetzung und zeigt auf, 
inwieweit die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Entlastung und Vereinfachung 
beibehalten oder verändert wurden. Zudem identifiziert es Bereiche, in denen 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung zusätzliche regulatorische Belastungen einge-
führt oder die Vorteile der EU-weit beschlossenen Entlastungen nicht vollständig 
realisiert haben. Das Programm hat zur Reduzierung regulatorischer Belastungen 
beigetragen, insbesondere durch Identifikation und Abbau bürokratischer Hür-
den. Allerdings variiert die konkrete Quantifizierung der Einsparungen je nach 
Politikbereich (NKR, 2019).  
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VI. HANDLUNGSOPTIONEN 

239. Unternehmen sind in fast allen Geschäftsbereichen mit Bürokratie konfrontiert. 
Dazu zählen beispielsweise der Datenschutz, die allgemeine Buchführung, die 
Umsatzsteuererklärung oder Belange der Arbeitnehmenden. In Deutschland wer-
den bereits verschiedene Maßnahmen zur Reduktion der Bürokratie-
kosten umgesetzt.  ZIFFERN 230 FF. Punktuell wurde unter anderem durch die 
Bürokratieentlastungsgesetze, die Verfahrensbeschleunigung bei der Genehmi-
gung von Windkraftanlagen an Land sowie die Digital- und Praxis-Checks eine 
Reduzierung der Bürokratiekosten bewirkt.  PLUSTEXT 9  KASTEN 15  KASTEN 18 
Diese beziehen sich jedoch oft nur auf einen kleinen Teil der gesamten Bürokra-
tiekosten der Unternehmen und betreffen viele Unternehmen kaum.  

240. Die Bürokratiekosten zur Erreichung eines gegebenen Ziels sollten so gering wie 
möglich sein. Es ist Aufgabe der Politik, konkrete Ziele zu identifizieren 
und geeignete und wirksame Instrumente zu deren Erreichung zu wählen. 
Wissenschaftliche Politikberatung kann den Gesetzgeber bei den erforderlichen 
Abwägungen in jedem Einzelfall unterstützen, beispielsweise indem sie die vor-
geschlagenen Maßnahmen auf Effizienz prüft. Eindeutige Empfehlungen, in 
welche Richtung ein Zielkonflikt aufgelöst werden soll, sind meist nicht 
wertfrei möglich und daher nicht Fokus der wissenschaftlichen Politik-
beratung. Die mit einem Gesetz verfolgten Ziele werden im Rahmen eines wis-
senschaftlichen Effizienzkalküls nicht hinterfragt. Darum konzentriert sich der 
Sachverständigenrat bei der Diskussion von Handlungsoptionen darauf, Instru-
mente aufzuzeigen, um überhöhten bürokratischen Aufwand durch Gesetze zu 
vermeiden. Es ist Sache des Gesetzgebers, Art und Intensität der zugrunde liegen-
den Regulierungen im Blick zu behalten.  

241. Reformen, die eine Vielzahl von Verwaltungsvorgängen vereinfachen und büro-
kratische Hemmnisse beseitigen, könnten sich positiv auf das Wirtschafts-
wachstum auswirken.  ZIFFER 198 Ein umfassender Bürokratieabbau würde 
verschiedene Prozesse gleichzeitig anstoßen. Dazu zählt unter anderem der Abbau 
und die Automatisierung von Informationspflichten, die Beschleunigung von An-
trags- und Genehmigungsverfahren, die Erhöhung der Adressatenfreundlichkeit 
in der öffentlichen Verwaltung, der Aufbau eines umfassenden E-Government-
Portals und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Wenn dem Thema 
Bürokratieabbau hohe Priorität eingeräumt und es auf höchster politischer 
Entscheidungsebene zur Chefsache erklärt würde, könnten die erforderli-
chen Reformen zeitnah angestoßen werden.  
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1. Bürokratiekosten senken und vermeiden 

Ex-post-Maßnahmen 

242. Zum weiteren Abbau der Kosten durch Informationspflichten könnten 
Maßnahmen ausgeweitet werden, die in den vergangenen Bürokratieentlas-
tungsgesetzen  PLUSTEXT 9 nur punktuelle Entlastungen gebracht haben. So 
wurden im Zuge des BEG IV verschiedene Schriftform- in Textformerfordernisse 
umgewandelt (Bundesregierung, 2024c).  ZIFFER 234 Trotzdem gibt es immer noch 
möglicherweise unnötige Schriftformerfordernisse. KI in Form von Large Lan- 
guage Models kann helfen, Vorgaben wie Schriftformerfordernisse, die in digi-
talisierbaren Prozessen zu Medienbrüchen führen, schnell und effizient 
zu identifizieren. Diese könnten geprüft und im Rahmen weiterer Bürokratie-
entlastungsgesetze reformiert werden. Eine höhere Verbreitung von Textform- 
gegenüber Schriftformerfordernissen würde die Voraussetzungen schaffen, Infor-
mationspflichten vermehrt digital oder sogar automatisiert zu erbringen.  ZIF-

FER 227  

243. Bürokratiekosten könnten zudem durch höhere Adressatenfreundlichkeit 
der zugehörigen Verwaltungsvorgänge gesenkt werden. So können digi-
tale Schnittstellen und vorausgefüllte Formulare die (teil-)automatisierte Erfül-
lung von Informationspflichten erleichtern.  ZIFFER 225 Bei Prozessketten könn-
ten vermehrt digitale One-Stop-Shops angeboten werden.  KASTEN 9 Das Bei-
spiel der Unternehmensgründung  KASTEN 10 zeigt, dass in Deutschland für einen 
zusammenhängenden Prozess teilweise verschiedene einzelne Prozesse bei unter-
schiedlichen Behörden anzustoßen sind. Eine einheitliche Anlaufstelle senkt die 
Kosten der Informationsbeschaffung und die bürokratischen Hemmnisse für die 
Nutzerinnen und Nutzer. Auch eine zügige Umsetzung des Once-Only-Prin-
zips  ZIFFERN 228 F. könnte eine breite Entlastung bringen. Eine erhebliche Be-
schleunigung der Registermodernisierung wäre hierfür eine Vorausset-
zung.  

244. Zur Verfahrensbeschleunigung werden in Deutschland bisher nur punktuell 
Genehmigungsfiktionen genutzt, wonach eine beantragte Genehmigung nach 
Ablauf einer festgelegten Frist als erteilt gilt (§ 42a VwVfG). So wurde im Rahmen 
des Bund-Länder-Paktes (JG 2024 Ziffer 136) bei der Errichtung von Mo-
bilfunkmasten und im Wohnungsbau eine Genehmigungsfiktion einge-
führt. Beim Bau von Windkraftanlagen gilt eine Genehmigungsfiktion bei Ände-
rungen des Windkraftanlagentyps.  KASTEN 15 In Brandenburg wurde die 
Genehmigungsfiktion im Wohnungsbau bereits im Jahr 2020 eingeführt, in Bay-
ern im Jahr 2021 (Bundesregierung, 2024h; StMB, 2021). Der Erfolg dieser 
Schritte könnte nach einem angemessenen Zeitraum länderübergreifend evalu-
iert werden. Bei positivem Evaluierungsergebnis könnte die Genehmigungsfik-
tion auf vergleichbare Verfahren ausgeweitet werden. Um die Unsicherheit 
über den tatsächlichen Eintritt der Genehmigung nach Fristablauf bei den An-
tragstellenden zu verringern, könnte eine automatische Bestätigung per E-Mail 
erfolgen. Ein Kandidat für eine Genehmigungsfiktion könnte die von der Bundes-
regierung im Sommer des Jahres 2024 geplante Beschäftigungserlaubnis für 
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Asylsuchende und Geduldete sein. Diese könnte z. B. mit einer Frist von 30 Tagen 
ab Antragstellung greifen (Bundesregierung, 2024i).  

245. Die laufenden Initiativen zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
wie die Umsetzung des OZG zielen in die richtige Richtung, schreiten jedoch nicht 
zügig genug voran.  KASTEN 16 Um diesen Prozess zu beschleunigen und Kosten-
vorteile zu nutzen,  ZIFFER 220 könnten beispielsweise bundesweit einheitli-
che IT-Lösungen für kommunale Verwaltungsverfahren ohne kommunale 
Handlungsspielräume, wie die Beantragung von Wohngeld oder eines Personal-
ausweises, bereitgestellt werden (Adelskamp et al., 2021). Die flächendeckende 
Nutzung der seit Dezember 2024 für alle öffentlichen Verwaltungen und Gesell-
schaften zur Verfügung stehende Deutsche Verwaltungscloud (DVC) könnte 
hierzu maßgeblich beitragen (Hauptmann, 2024).  

246. Der Einsatz von KI könnte ebenfalls zu Effizienzsteigerungen und Kosten- 
einsparungen in der öffentlichen Verwaltung führen.  KASTEN 16 Zu den not-
wendigen Voraussetzungen dafür zählt neben dem Aufbau der notwendigen 
KI- und IT-Infrastruktur und der Klärung datenschutzrechtlicher Fragen auch die 
Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darüber hinaus könnte KI hilf-
reich sein, um die Interoperabilität von Verwaltungssoftware herzustellen (Tangi 
et al., 2023). So wird in einem spanischen Pilotprojekt die bisher manuelle und 
nicht standardisierte Prüfung der sozialen Bedürftigkeit bei unbezahlten Energie-
rechnungen durch KI-gestützte, behörden- und unternehmensübergreifende In-
formationsbeschaffung optimiert (AOC, 2023).  

247. Die tatsächliche Höhe der Bürokratiekosten wird in Deutschland in vielen Berei-
chen nicht amtlich erfasst. Eine umfassendere Datengrundlage zu diesen Kosten 
könnte dazu beitragen, die Diskrepanz zwischen der Bewertung der Bürokratie-
last durch Gesetzgeber und durch Unternehmen besser zu verstehen und letztlich 
zu überwinden. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre eine Änderung der ge-
setzlichen Grundlage zur Bürokratiekostenschätzung, die die Verknüpfung der 
vom Statistischen Bundesamt künftig erhobenen Unternehmensbe-
fragungsdaten mit dem Basisregister ermöglicht. Dieses Register enthält 
die Stammdaten aller Unternehmen sowie Identifikationsnummern anderer Re-
gister (Statistisches Bundesamt, 2025c). Durch eine solche Verknüpfung ließen 
sich Analysen zur Transmission von Bürokratiekosten auf die Gesamtwirtschaft 
durchführen. Auf dieser Grundlage könnten zudem Entlastungsmaßnahmen eva-
luiert und zukünftige Strategien zur Reduzierung der bürokratischen Belastung 
gezielt entwickelt werden.  

248. Regulierungsmaßnahmen, bei denen unklar ist, ob sie das gesteckte Ziel 
erreichen und die dabei gleichzeitig hohe Kosten verursachen, sind zu hinter-
fragen. Zum Beispiel wird das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) für ei-
nen Mangel an Effizienz kritisiert (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWK, 
2025).  KASTEN 13 Die im Koalitionsvertrag geplante Abschaffung des LkSG dürfte 
spürbar zur Verringerung von Bürokratiekosten beitragen (CDU, CSU und SPD, 
2025). Um die Bürokratiekosten auch unter der auf EU-Ebene für das Jahr 2028 
angekündigten Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) zu be-
grenzen, könnten Positivlisten mit Ländern oder Unternehmen, die die gefor-
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derten Umwelt- und Menschenrechtsstandards erfüllen, sinnvoll sein (Felber-
mayr et al., 2024). Die Umsetzung der CSDDD in nationales Recht sollte ohne 
Gold-Plating erfolgen.  PLUSTEXT 8  

Ex-ante-Maßnahmen 

249. Die Ex-ante-Schätzung von Gesetzesfolgekosten basiert auf dem jeweiligen Ge-
setzentwurf der Bundesregierung (§ 44 GGO).  ZIFFER 211 Da die Bürokratiekosten 
im parlamentarischen Prozess ansteigen können, werden sie mit diesem Verfah-
ren möglicherweise unterschätzt. In einzelnen Fällen könnte eine erneute 
Schätzung der Bürokratiekosten, die dem Bundestag vor der finalen 
Abstimmung des Gesetzes vorgelegt wird, sinnvoll sein.  

250. Gesetzentwürfe werden in den Ministerien von Legistinnen und Legisten verfasst, 
die oftmals einen rechtswissenschaftlichen Hintergrund haben (NKR, 2019). Bis-
her gibt es in Deutschland, anders als beispielsweise in der Schweiz, kein Quali-
fikationsprogramm für die Tätigkeit als Legist oder Legistin, (BJ 
Schweiz, 2025; BMJ, 2025). Dabei könnten Kenntnisse über die Umsetzung von 
Vorgaben in der unternehmerischen Praxis und über die Digitalisierbarkeit von 
Prozessen zur adressatenfreundlichen Ausarbeitung von Gesetzen nützlich sein. 
Das im Jahr 2023 gegründete Zentrum für Legistik ist beim Bundesministe-
rium der Justiz angesiedelt und sollte diese Lücke schließen. Ziel des Zentrums 
ist die Erarbeitung von Standards, mit denen die Wirksamkeit, Verständlichkeit 
und Anwendbarkeit von Gesetzen sichergestellt wird (BMJ, 2024b). Ein um-
fangreiches Leistungsangebot wurde bisher nicht aufgebaut und die Fi-
nanzierung des Projekts über das Jahr 2024 hinaus ist nicht gewährleistet (NKR, 
2024a). Der Ausbau des Zentrums für Legistik könnte die Qualität der Ge-
setzgebung erhöhen. Um die Praxistauglichkeit von Gesetzen zu erhöhen, 
könnte es darüber hinaus sinnvoll sein, in den Ministerien verstärkt Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen fachlichen Expertisen, z. B. aus der 
IT oder dem Projektmanagement, in die Gesetzesvorbereitung einzubeziehen. Zu-
dem wäre es hilfreich, wenn das Zentrum für Legistik einen einheitlichen, konso-
lidierten Leitfaden zur Gesetzestexterstellung erarbeiten und diesen dauerhaft 
pflegen würde.  ZIFFER 210 Darauf basierend sollte ein passgenaues Schulungs- 
und Beratungsangebot aufgebaut werden (NKR, 2025a). 

251. Das Mandat des NKR  KASTEN 12 könnte, ähnlich wie beim Digital-Check,  ZIF-

FER 232 um weitere qualitative Elemente ausgeweitet werden. Dies könnte die Qua-
litätskontrolle bei der Erarbeitung neuer Gesetze in den Ministerien erhöhen. 
 KASTEN 12 So könnte der NKR vorliegende Gesetzentwürfe mithilfe eines 
Ampelsystems hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Adressatenfreundlich-
keit und Vollzugstauglichkeit bewerten und die Ergebnisse veröffentlichen. 
Wenngleich diese Stellungnahmen keine gesetzliche Bindungswirkung hätten, 
könnte mehr Transparenz geschaffen werden. Des Weiteren könnte sich die Bun-
desregierung dazu verpflichten, zum jährlichen Bericht des NKR gemäß § 6 Abs. 
2 NKRG, der häufig strukturelle Reformvorschläge für den Gesetzgebungsprozess 
enthält, Stellung zu nehmen. Dadurch könnte sichergestellt werden, dass die 
Empfehlungen des Berichts auch tatsächlich von der Regierung geprüft werden.  
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252.  Es liegt in der Verantwortung des Gesetzgebers, über angemessene Ziele neuer 
Regulierungen zu entscheiden und ihre intendierten Wirkungen mit sonstigen 
Folgen, wie etwa indirekten Bürokratiekosten, abzuwägen.  ZIFFER 240 Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dabei den Auswirkungen auf die Innovationstätig-
keit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen gelten. In einer Umfrage in 
den Jahren 2020 bis 2022 gaben jeweils etwa ein Viertel der befragten Unterneh-
men an, dass Gesetze und Bürokratie ein Innovationshemmnis darstellen (Hot-
tenrott et al., 2024). Gesetze können innovationshemmend wirken, wenn sie 
Markteintrittshürden errichten, die direkten Innovationskosten auf 
ein prohibitives Niveau anheben oder Folgekosten durch Rechtsunsicher-
heit schaffen. So können mehrdeutige Vorgaben Rechtsunsicherheit stiften, 
beispielsweise im Hinblick auf den Einsatz von KI (Gutjahr et al., 2023), und 
dadurch ihre Adaption einschränken. Auch Informationspflichten, die mit hohem 
Umsetzungsaufwand verbunden sind, die Beschaffung spezieller Software oder  
die Beauftragung externer Dienstleister erfordern, können insbesondere junge 
Unternehmen mit geringen finanziellen Möglichkeiten belasten. Diese sind je-
doch häufig besonders innovativ (Schnitzer und Watzinger, 2022).  

253. Um die Innovationsfreundlichkeit neuer Gesetze zu erhöhen, könnte die Quali-
tätskontrolle im Gesetzgebungsprozess um einen Innovations-Check erweitert 
werden. Ziel des Checks sollte es sein, unerwünschte Innovationshemmnisse be-
reits im Gesetzgebungsprozess zu identifizieren und falls möglich zu vermeiden. 
Der Innovations-Check könnte, ähnlich wie der Digital-Check, eine Vorprüfung 
enthalten, die den Innovationsbezug feststellt (BMI, 2025c). Falls ein solcher 
Bezug gegeben ist, könnte das federführende Ministerium beispielsweise in Zu-
sammenarbeit mit dem Wissenschaftsrat oder der Expertenkommission For-
schung und Innovation sowie Akteuren aus der Praxis mögliche Innovations-
hemmnisse aufzeigen und Möglichkeiten der innovationsfreundlichen Umset-
zung darlegen. Diese sollten im weiteren Gesetzgebungsprozess berücksichtigt 
und dem Gesetzentwurf angehängt werden. Darüber hinaus könnten zur Erpro-
bung von Innovationswirkungen vermehrt regulatorische Experimentier-
räume  GLOSSAR („Regulatory Sandboxes“; JG 2024 Ziffer 291) eingerichtet wer-
den, in denen sowohl innovative Unternehmen als auch Aufsichtsbehörden hin-
zulernen. Die Notwendigkeit von Experimentierklauseln, wie sie beispielsweise 
zur Erprobung neuer Postmodelle (§ 23 Postgesetz) oder autonomer Fahrzeuge 
(§ 16 Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung – AFGBV) 
genutzt werden, soll ab Frühjahr 2025 für jeden Gesetzentwurf standardmäßig 
geprüft werden (BMWK, 2025b). 

2. Nutzerperspektive stärken 

254. In den Beteiligungsprozess des Gesetzgebungsverfahrens sind aufseiten der  
Normadressaten vor allem gut organisierte Interessengruppen eingebunden. 
 PLUSTEXT 6 Einzelpersonen oder nicht organisierte Unternehmen werden dagegen 
kaum berücksichtigt. Eine offene, digitale Beteiligungsplattform könnte 
das bisherige Verfahren ergänzen (NKR, 2019). So könnten Bürgerinnen und Bür-
ger Ideen für die Umsetzung neuer oder die Verbesserung der Effizienz bestehen-
der Informationspflichten niederschwellig einbringen.  
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Die Bund.ID könnte zur Identifizierung genutzt werden, um die Möglichkeit des 
Missbrauchs der Beteiligungsplattform zu reduzieren. Um einen strukturierten 
Beteiligungsprozess zu ermöglichen, könnten Gesetze und Gesetzentwürfe 
nach einzelnen Paragrafen oder Vorgaben gegliedert und abschnittsweise kom-
mentiert werden. Zur effizienten Auswertung der Kommentare könnte KI 
eingesetzt werden. Diese könnte Kommentare mit ähnlichen Reformvorschlä-
gen bündeln und beispielsweise nach ihrer Häufigkeit klassifizieren. Vorschläge, 
die sehr häufig vorkommen, könnten vorrangig geprüft werden und bereits ge-
prüfte Vorschläge könnten ausgeschlossen werden. Der Prozess könnte auf Bun-
desebene starten, aber auch EU-Rechtsakte einbeziehen und später auf die Län-
der ausgedehnt werden. Wenn die Ergebnisse der Beteiligungsplattform öf-
fentlich zugänglich gemacht werden, könnte dies deren Bindungswirkung 
erhöhen. Um den Beteiligungsprozess für die Nutzerinnen und Nutzer möglichst 
effizient zu gestalten, könnte die Plattform die Funktion bereitstellen, bereits ein-
gereichte Vorschläge anderer Nutzerinnen und Nutzer kategorisiert einzusehen 
und mit geringem Aufwand zu bestätigen.  

255. Die Bürokratiekostenschätzung des Statistischen Bundesamts deckt nur einen 
Teilbereich der Bürokratiekosten ab.  KASTEN 8 Kosten, die im Zuge von Antrags- 
und Genehmigungsverfahren oder langwierigen Verwaltungsverfahren ent-
stehen, fehlen gänzlich. Um diese Datenlücke aufwandsarm zu schließen, könnten 
niederschwellige Befragungen von Nutzerinnen und Nutzern eingesetzt 
werden. Beispielsweise könnten auf Anträgen für Verwaltungsakte QR-Codes an-
gebracht werden, über die ein Kurzfeedback gegeben werden kann. Bei digitalen 
Verfahren könnte über Pop-up-Fenster eine niederschwellige Rückmeldung zu 
dem Prozess gegeben werden. Dieser Service könnte ebenfalls in die Beteiligungs-
plattform integriert werden. Dadurch könnten Daten zur Dauer des Prozesses, 
den anfallenden Kosten und der Adressatenfreundlichkeit ohne großen Aufwand 
eingeholt werden. Auf diesem Weg erhobene Daten wären durch Selektionseffekte 
verzerrt (Bethlehem, 2010), da vermutlich vermehrt Bürgerinnen und Bürger mit 
negativen Erfahrungen daran teilnehmen würden. Doch auch so ließen sich Ver-
waltungsverfahren identifizieren, die aus der Nutzersicht besonders aufwändig 
erscheinen.  

3. Verwaltungskultur modernisieren 

256. Ein vielversprechendes Instrument zur Verbesserung der Verwaltungsqualität ist 
die Anwendung strukturierter Managementmethoden.  ZIFFER 224 Dazu ge-
hören Messung und Transparenz von Verwaltungsleistungen  ZIFFER 257 sowie die 
Möglichkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbesserungsvorschläge ein-
zureichen. Die Einführung von leistungsorientierter Bezahlung kann in Bereichen 
mit klar definierbaren und messbaren Aufgaben die Leistungsanreize der Be-
schäftigten stärken (Speklé und Verbeeten, 2014). Beispielsweise konnte die Ar-
beitsvermittlungsbehörde im Vereinigten Königreich durch die Einführung einer 
variablen Vergütung, die sich an quantitativen (Anzahl der Vermittlungen) und 
qualitativen Kennzahlen (Vermittlungsqualität) orientierte, ihre Vermittlungsak-
tivitäten steigern (Burgess et al., 2017). Allerdings kann die Implementierung leis-
tungsorientierter Bezahlung auch negative Folgen haben, insbesondere wenn die 
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Leistungsmessung unvollständig ist und eine Verlagerung der Arbeitsleistung auf 
messbare Aufgaben erfolgt, während nicht messbare Aufgaben vernachlässigt 
werden (Holmstrom und Milgrom, 1991; Frey et al., 2013).  

257. Ein stärkerer Wettbewerb zwischen den Verwaltungen von Kommunen, Land-
kreisen und Ländern könnte Anreize für eine ergebnis- statt einer verfahrensori-
entierten Verwaltung erzeugen. Dazu wäre eine konsistente Messung von Ver-
waltungsleistungen durch eine zentrale Stelle erforderlich. Die Erhebung 
könnte sich dabei auf wenige Kennzahlen, wie z. B. Verfahrensdauern oder die 
Zufriedenheit von Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern, beschränken 
(Wissenschaftlicher Beirat beim BMWK, 2025). Diese Kennzahlen könnten z. B. 
zusammen mit den Gewerbesteuerhebesätzen im Dashboard Digitale Verwaltung 
veröffentlicht werden (BMI, 2025e). Durch ein Ranking, das die unterschiedliche 
Ausstattung der Kommunen berücksichtigt, werden besonders leistungsfähige 
Kommunen sichtbarer. Diese könnten neue Unternehmen anziehen, was ihre fi-
nanzielle Situation verbessern dürfte.  ZIFFER 204 Außerdem könnten die Erfah-
rungen aus der Reform der Bundesagentur für Arbeit genutzt werden.  ZIFFER 205 
Verwaltungsmitarbeitenden könnte durch mehr Eigenverantwortung und Ent-
scheidungskompetenz der nötige Spielraum zur ergebnisorientierten Arbeit eröff-
net werden (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWK, 2025). Gleichzeitig könnte 
die Messung der Verwaltungsleistungen ein internes Controlling zur Steuerung 
der Verwaltung ermöglichen.  

258. Die hohe Anzahl von Renteneintritten aus der öffentlichen Verwaltung bietet 
eine Chance zur Modernisierung der Verwaltungskultur (Wissenschaftli-
cher Beirat beim BMWK, 2025).  ZIFFER 223 Neue Managementtechniken und in-
novative Impulse könnten dabei von Quereinsteigerinnen und Quereinstei-
gern aus der Privatwirtschaft ausgehen, weshalb es sinnvoll sein 
könnte, diese gezielt anzuwerben (Lapuente et al., 2020). Das starre Lauf-
bahnsystem erschwert jedoch solche Quereinstiege, vor allem in Führungspositi-
onen.  ZIFFER 224 Durch eine verstärkte Messung von Leistungen könnten das Be-
urteilungswesen und die Beförderungsverfahren reformiert werden, sodass Füh-
rungspositionen vor allem leistungsbasiert und nicht nach Seniorität 
besetzt werden (PD, 2024). Zusätzlich könnte in der bisher stark juristisch ge-
prägten Ausbildung von Verwaltungsmitarbeitenden stärker auf die Vermittlung 
von Managementkenntnissen und digitalen Kompetenzen fokussiert werden, um 
die Verwaltung zu modernisieren (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWK, 2025).  
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Eine andere Meinung 

259. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Veronika Grimm, teilt zwar die Einschät-
zung der Ratsmehrheit, dass der Bürokratieaufwand deutlich reduziert werden 
sollte, hält aber den Ansatz der Ratsmehrheit für nicht zielführend.  

260. Die durch staatlich auferlegte Berichts- und Informationspflichten sowie Verhal-
tensauflagen entstehenden Lasten setzen den Unternehmen und der Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts Deutschland immer mehr zu. Das Kapitel zum Bü-
rokratieabbau widmet sich vor diesem Hintergrund lediglich dem Bürokratieauf-
wand, der für die Normadressaten und die Administration mit dem Regelvollzug 
einhergeht, nicht den Regeln selbst und den damit verfolgten Zielsetzungen. Die 
Ratsmehrheit begründet dies damit, dass „eindeutige Empfehlungen, in welche 
Richtung ein Zielkonflikt aufgelöst werden soll, […] meist nicht wertfrei möglich 
und daher nicht Fokus der wissenschaftlichen Politikberatung“ seinen und stellt 
fest, dass daher „die mit einem Gesetz verfolgten Ziele […] im Rahmen eines wis-
senschaftlichen Effizienzkalküls nicht hinterfragt“ würden  ZIFFER 240, siehe auch 
 ZIFFER 175. In den letzten zwei Jahrzehnten hat jedoch sowohl die An-
zahl der Gesetze als auch deren Komplexität in Deutschland und der 
EU erheblich zugenommen (vgl. EFI, 2025, S. 32), was die wesentliche 
Ursache für die hohe Belastung durch Bürokratie darstellt. Aus Sicht 
des abweichenden Ratsmitglieds muss gute Politikberatung daher auf entschei-
dende Zielkonflikte hinweisen und Vorschläge liefern, wie sie – insbesondere 
auch durch die Abschaffung oder Anpassung der Regeln – aufgelöst oder  
zumindest entschärft werden können. Dies ist ein entscheidender Beitrag, um 
„die Urteilsbildung bei allen wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen so-
wie in der Öffentlichkeit“ (SachvRatG, § 1 (1)) zu erleichtern.  

261. Allein die Bürokratiekosten zu betrachten, ohne die Fülle an Vorschrif-
ten hinsichtlich bestehender offensichtlicher und versteckter Zielkonflikte und 
Spannungsfelder zu hinterfragen, ist aus Sicht des abweichenden Rats-
mitglieds nicht zielführend. Denn in den Regeln selbst liegen die eigentlichen 
Herausforderungen und Hemmnisse für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. 
Die administrativen Kapazitäten dürften nicht ausreichen, um wichtige 
wohlfahrtsfördernde Vorschriften (etwa die Regeln zur Sicherung eines fairen 
Wettbewerbs) durchzusetzen, wenn die Verwaltung durch die Pflicht zur 
Durchsetzung einer Vielzahl komplizierter und teilweise nicht zielgerichteter Re-
gelungen überlastet ist (vgl. Fernández-i-Marín et al., 2024; sowie exempla-
risch DStGB, 2025; Der Spiegel, 2020).  ZIFFER 223 Darunter leiden dann auch In-
novationskraft und Wachstum. Das erkennt auch die Ratsmehrheit, etwa in  ZIF-

FERN 175, 181, 194 F., 198 F., 201, 204, 241 UND 252 F., widmet sich aber dem eigentlich ent-
scheidenden Thema des Abbaus und der Anpassung von Regelungen nicht. Unter 
Bürokratieabbau werden – anders als in dem Kapitel des Gutachtens – in ein-
schlägigen Veröffentlichungen meist sämtliche Maßnahmen subsumiert, die Bür-
ger und Unternehmen von Bürokratie entlasten (vgl. Klein, 2016; Schmidt, 2024; 
OECD, 2025). Die Bandbreite der Themen reicht dabei vom Streichen oder der 
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Anpassung von Vorschriften bis hin zur Digitalisierung der Verwaltung. Isoliert 
die effiziente Durchsetzung von Vorschriften zu betrachten greift daher zu kurz. 

262. Der technologische Fortschritt sowie gesellschaftliche Veränderungen haben in 
den vergangenen Jahrzehnten zu einer kontinuierlichen Ausweitung und einer 
zunehmenden Komplexität rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen 
geführt (Katz et al., 2020).  ZIFFER 213 Insbesondere wurden etwa für neue Tech-
nologien und Entwicklungen zwar neue Regulierungen geschaffen, alte aber nur 
sehr selten wieder abgebaut (Coupette et al., 2021). Da die Kosten sowohl der 
Rechtsanwendung als auch der Befolgung von Vorschriften überproportional mit 
der Anzahl und der Komplexität der Regeln steigt, kann eine Eindämmung der 
Bürokratiekosten nur gelingen, wenn auch kontinuierliche Anstrengungen 
zur Vereinfachung und Transparenz der Gesetzgebung unternommen 
werden – nicht nur der mit ihr verbundenen bürokratischen Pflichten (Schmidt, 
2024). 

263. Während es herausfordernd ist, in einem Gutachtenkapitel die Möglichkeiten des 
Abbaus und der Anpassung von Regelungen im Detail zu diskutieren, so sollten 
aus Sicht des abweichenden Ratsmitglieds dennoch zumindest einige strukturelle 
Aspekte angesprochen und die Bedeutung des Abbaus von Regulierung zentral 
hervorgehoben werden. Echte Entlastung dürfte es nur mit einem Abbau 
von Regulierung geben, zudem können nur durch den Abbau von Regulierung 
Hemmnisse für Wachstum und Innovation wirksam beseitigt werden. 

1. Bürokratieabbau muss Abbau und Anpassung  
von Regulierung beinhalten 

264. Eine bloße Vereinfachung der Prozesse zur Durchsetzung und Befolgung 
von Regeln reicht nicht aus. Die zugrunde liegenden Vorschriften überlasten 
aufgrund ihrer Anzahl und Komplexität die Administration, die Unternehmen 
und möglicherweise auch die Bürger weiterhin. Erst die Kombination aus Opti-
mierung der Verwaltungsprozesse, Reduktion des Erfüllungsaufwands und kriti-
scher Überprüfung sowie Abbau der Vorschriften führt zu echter Entlastung. Die 
Notwendigkeit, diese Aspekte zusammen zu betrachten, wird durch den zuneh-
menden Personalmangel auf beiden Seiten – in Unternehmen wie auch in der 
Verwaltung – noch verstärkt (Fernández-i-Marín et al., 2024). Begrenzte perso-
nelle Ressourcen  ZIFFER 223 machen es zunehmend unmöglich, alle staatlichen 
Vorgaben rechtssicher umzusetzen oder wirksam zu kontrollieren (vgl. 
Fernández-i-Marín et al., 2024; sowie exemplarisch DStGB, 2025; Der Spiegel, 
2020). 

265. Ein schlankes, verständliches und priorisiertes Regelwerk ist daher es-
senziell, um vorhandene Kapazitäten zur Durchsetzung der Regelungen 
einsetzen zu können und Kapazitäten für Transformationsaufgaben wie die 
Digitalisierung der Verwaltung verfügbar machen zu können. Diese Kapazi-
täten zur Digitalisierung sollten zudem an der richtigen Stelle eingesetzt werden, 
was nicht immer gelingt: Zuletzt wurde die Bearbeitung der Entlastungsanträge 
für die schon lange kontrovers diskutierte Stromsteuer (JG 2020 Ziffern 391 ff.) 
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(teil)automatisiert,  KASTEN 18 die nun laut Koalitionsvertrag für alle Verbraucher 
auf das europäische Minimum abgesenkt werden soll – weshalb dann zukünftig 
gar keine Entlastungsanträge mehr gestellt werden müssen. Dies konzediert auch 
die Ratsmehrheit,  KASTEN 18 zieht daraus aber nicht die Schlussfolgerung, diese 
Abwägungen generell zu fordern und exemplarisch weitere Optionen aufzuzeigen. 

266. Verfahrungsanpassungen wie die Ausweitung von Genehmigungsfiktionen – also 
der automatischen Genehmigung von Anträgen nach Fristablauf, die Ratsmehr-
heit schlägt hier eine Prüfung der Ausweitung vor  ZIFFER 244 – können nur dann 
zu guten Verwaltungsergebnissen führen, wenn die Verwaltung in einem ange-
messenen Zeitraum in der Lage ist, die eingereichten Vorgänge grundsätzlich zu 
sichten und dann im Rahmen einer nachvollziehbaren Prioritätensetzung zu be-
arbeiten. Fehlen jedoch die personellen oder strukturellen Kapazitäten dafür, be-
steht die Gefahr, dass Anträge fälschlicherweise nicht abgelehnt werden, weil 
nicht mal eine Sichtung und somit die Identifikation der genauer zu prüfenden 
Anträge möglich ist. Fehlentscheidungen bleiben dann unentdeckt oder wichtige 
Prüfungen finden nicht statt – mit entsprechend negativen Folgen für Rechtssi-
cherheit, Qualität und Vertrauen. Damit Genehmigungsfiktionen nicht zu 
einem Automatismus mit unkalkulierbaren Risiken werden, sondern zu 
einem echten Effizienzgewinn beitragen, ist demnach eine vorherige Entlas-
tung der Verwaltung durch einen gezielten Abbau überflüssiger  ZIFFERN 271 FF.  
oder nicht priorisierungsfähiger  ZIFFERN 273 FF. Regelungen unerlässlich. 

267. Die wahrgenommene Standortqualität ist in aktuellen Umfragen niedrig 
(KPMG, 2024)  ZIFFERN 177 F. UND 185 F.  ABBILDUNGEN 32 UND 34 und Bürokratie ist 
der dominierende negative Einflussfaktor für die Standortattraktivi-
tät (Dörr et al., 2024).  ZIFFER 185 Berichtspflichten und Sorgfaltspflichten erhö-
hen die Kosten der Unternehmen erheblich.  ZIFFER 182 Trotz wiederholter Bemü-
hungen beim Bürokratieabbau ist der Erfüllungsaufwand für Unternehmen in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.  ZIFFER 185 Der Haupttext stellt hier 
eine Diskrepanz zwischen den teilweise sinkenden gemessenen Bürokratiekosten 
und den Ergebnissen von Unternehmensbefragungen fest.  ZIFFERN 185 FF. Insbe-
sondere neue Berichtspflichten – etwa aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz (LKSG), der EU-Taxonomie oder den Nachhaltigkeitsvorgaben der Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – sorgen für zusätzlichen Auf-
wand in Form komplexer Nachweispflichten und aufwändiger Dokumentation. 

268. Anders als die seit Langem etablierten handels- und steuerrechtlichen Vorgaben, 
für deren Umsetzung geregelte Prozesse und spezifische Qualifikationen existie-
ren, dürften diese neuen Anforderungen gerade kleine und mittelgroße Unterneh-
men vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Die notwendige Expertise muss 
häufig erst aufgebaut, Personal geschult oder externe Unterstützung hinzugezo-
gen werden. In der Summe erhöht sich dadurch nicht nur der administrative Auf-
wand, sondern es steigt auch die Unsicherheit. Durch diese Regelungen sind 
Standortentscheidungen für Deutschland und Europa weniger attrak-
tiv als Entscheidungen für ausländische Standorte, an denen die übliche 
Bürokratie (Personalabrechnung oder steuerliche Angelegenheiten) ebenfalls an-
fällt, nicht aber die zusätzlichen Berichts- und Dokumentationspflichten auf-
grund vieler weiterer Regelwerke.  ZIFFERN 271 FF. 
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269. Unterschiede im Bürokratieindex oder anderen Maßen für die Belastung durch 
Bürokratie zwischen Ländern, die die Ratsmehrheit in Abschnitt II.2 des Kapitels 
diskutiert,  ZIFFERN 188 F. ergeben sich nicht nur aus dem Aufwand bei der Umset-
zung und Durchsetzung von Vorschriften, sondern ebenso aus der Komplexität 
und Dichte der Regelwerke selbst (Falck et al., 2024; Knill et al., 2024b). Je mehr 
unterschiedliche Ziele verfolgt werden und je detaillierter und technikspe-
zifischer Vorgaben ausgestaltet sind, desto höher ist bereits der Aufwand, sie 
überhaupt zu verstehen und rechtssicher umzusetzen – unabhängig da-
von, wie effizient die Verwaltung arbeitet. Gleichzeitig verstärken ineffiziente oder 
wenig digitalisierte Verwaltungsprozesse den bürokratischen Aufwand zusätzlich. 

270. Wer Bürokratie wirksam abbauen will, muss daher an mehreren Stellschrauben 
ansetzen: an der Abschaffung und Anpassung von Regeln, einer klareren, 
einfacheren Regelsetzung und an einer modernen, ressourcenschonen-
den Verwaltungspraxis. Im Folgenden werden daher einige Ansatzpunkte für 
den Abbau und die Anpassung von Regeln diskutiert. 

Nicht zielführende Regulierung abschaffen oder anpassen 

271. Regulierung sollte abgebaut werden, wo sie nicht zielführend oder sogar kontra-
produktiv ist. Im Umweltrecht und beim Klimaschutz wäre eine Vereinfa-
chung der oft sehr detaillierten und regional stark divergierenden Vorgaben 
denkbar, ohne dabei grundlegende Ziele zu gefährden. So wird beim Klima-
schutz die Zielerreichung durch den Emissionshandel bereits weitgehend sicher-
gestellt (vgl. auch EFI, 2025). Das in Albuscheit et al. (2025) beschriebene Regu-
lierungsdickicht im Bereich der Wasserstoffförderung verdeutlicht beispielhaft, 
dass ein Abbau von Regulierung und eine Fokussierung auf wesentliche Instru-
mente sogar positive Beiträge zur Zielerreichung leisten könnte. Auch im Bau-
recht gibt es erhebliche Spielräume für Vereinfachungen, die den Ver-
waltungsaufwand reduzieren und die Bautätigkeit ankurbeln könnten (JG 2024 
Ziffer 353 und Kasten 21). Allerdings wurde die Novelle des Bundesbaugesetz-
buchs bislang nicht beschlossen (Haufe, 2024), obwohl eine Deregulierung weit 
über den bisherigen Entwurf hinaus möglich wäre – etwa durch eine deutliche 
Abweichung von überhöhten Standards (vgl. auch JG 2024 Ziffer 386).  

272. Ein weiteres aktuelles Beispiel von aufwändigen aber nicht zum Ziel führenden 
Regeln ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG) ebenso wie ähnliche 
Nachhaltigkeitsvorgaben auf europäischer Ebene (CSDDD).  ZIFFERN 216 

UND 248  KASTEN 13 Erstens, ist die Wirksamkeit der Regelungen mit Blick 
auf deren Ziele nicht sichergestellt, so könnte die beabsichtigten Effekte sich 
sogar ins Gegenteil verkehren (Felbermayr et al., 2022). Zweitens führen die Re-
gelungen nicht selten zu Ausweichreaktionen der Unternehmen, etwa durch eine 
Verkürzung oder Verlagerung von Lieferketten. Dadurch werden gerade in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern wirtschaftliche Chancen zunichte gemacht – 
ausgerechnet dort, wo ein Anstieg des Wohlstands besonders dringlich wäre. 
 KASTEN Und drittens erschweren diese einseitigen Vorgaben die internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Viele Handelspartner außerhalb Europas emp-
finden die europäischen Regelungen als bevormundend oder als Handelshemm-
nis, was ihre Bereitschaft zur Kooperation mindert und damit letztlich auch der 
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globalen Wirkung europäischer Nachhaltigkeitsziele schadet (Grimm et al., 
2023). Zudem leidet die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft unter 
den wachsenden Berichtspflichten und Nachweisanforderungen, die insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen überproportional belasten. Eine ausgewo-
genere Politik, die marktwirtschaftliche Dynamik stärkt und internationale Part-
ner einbindet, dürfte langfristig erheblich wirksamer sein. Nicht ohne Grund sol-
len die Berichtspflichten im Zusammenhang mit dem LKSG nun von der neuen 
Bundesregierung abgeschafft werden (CDU, CSU und SPD, 2025). Dies konze-
diert auch die Ratsmehrheit,  ZIFFER 248 will aber an der CSDDD festhalten.  ZIF-

FER 248 Die Nutzung von Positivlisten oder einfach nur der Verzicht auf Goldpla-
ting, was von der Ratsmehrheit angesprochen wird,  KASTEN adressiert die oben 
genannten Probleme dabei nicht.  

Wachstumshemmende Regulierung hinterfragen und  
Innovations-Check für neue Gesetze 

273. Regulierung sollte darüber hinaus kritisch hinterfragt werden, wo sie wachstums-
hemmend ist und zu hohem bürokratischen Aufwand führt. Neben den oben be-
reits diskutierten Bereichen – Nachhaltigkeitsgesetzgebung und Baurecht – nen-
nen Feld, Grimm und Wieland (2025) zwei weitere zentrale Regulierungsfelder, 
die ein erhebliches Potenzial zur Entlastung von Wirtschaft und Verwaltung bie-
ten. Im Bereich der Arbeitsmarktregulierung könnten etwa starre Vorga-
ben flexibilisiert werden, um Beschäftigung zu erleichtern – dies ist 
etwa ein entscheidender Vorteil in Estland oder auch in Dänemark (vgl. z. B. 
Meier, 2018), der dort Gründungen erleichtert. Auch die Kosten des Scheiterns 
werden in Deutschland durch die starre Arbeitsmarktregulierung erhöht (Coat-
anlem und Coste, 2024). Im Haupttext werden hier lediglich die Verwaltungspro-
zesse diskutiert, ohne die Unterschiede in der Gesetzgebung der betrachteten 
Länder zu thematisieren.  KASTEN 10 Auch die starre Arbeitszeitregulierung führt 
zu hohem Erfüllungsaufwand (vgl. Feld et al., 2025), weshalb sich der Koalitions-
vertrag für Grenzen bei der Wochenarbeitszeit statt bei der täglichen Arbeitszeit 
ausspricht (CDU, CSU und SPD, 2025).  

274. Auch im Datenschutz  ZIFFERN 182, 199, 217 UND 232  KÄSTEN 11 UND 18 könnte eine 
effizientere Ausgestaltung erreicht werden, indem Informationspflichten 
vereinfacht, Regelungen vereinheitlicht, Anforderungen an den Daten-
schutzaufwand an die tatsächliche Sensibilität der Daten angepasst und 
Meldepflichten auf wesentliche Verstöße konzentriert werden. Der Da-
tenschutz sollte außerdem so angepasst werden, dass der Einsatz von KI in öffent-
lichen Verwaltungen  ZIFFERN 242, 246 UND 254 umfassend möglich ist. Die Zusam-
menarbeit zwischen Datenschutzbehörden und Unternehmen ließe sich zudem 
durch verstärkte Beratung, pragmatische Auslegung und möglicherweise Anpas-
sungen der DSGVO verbessern – ohne das Schutzniveau zu senken, aber mit deut-
lich geringerem Aufwand. 

275. Bei der Entwicklung neuer Gesetze könnte nicht nur die Praxistauglichkeit ex-
ante geprüft werden, sondern auch systematisch bewertet werden, ob die 
vorgesehenen Regelungen potenziell innovationshemmend wirken. 
Während die Ratsmehrheit bestehende Gesetze nicht hinterfragt werden solche 
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Innovationschecks im Haupttext ausführlich diskutiert und positiv bewertet.  ZIF-

FERN 252 FF. 

2. Überdehnung des Vorsorgeprinzips hemmt  
Innovation und führt zu hohen indirekten Kosten 

276. Das Vorsorgeprinzip ist in der EU tief verankert. Der Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) hebt dabei vor allem auf das Umweltrecht 
ab, das Prinzip wird zunehmend aber auch in anderen Politikbereichen ausgewei-
tet oder als Argument herangezogen, etwa bei der Regulierung neuer Technolo-
gien wie Gentechnik oder Künstlicher Intelligenz. Es kann jedoch zu einer 
Schwäche des europäischen Regulierungsansatzes werden, wenn das 
Vorsorgeprinzip zu umfassend oder an der falschen Stelle eingesetzt 
wird. Es verfolgt das Ziel, Risiken frühzeitig zu vermeiden – oft auch dann, wenn 
wissenschaftliche Beweise für eine konkrete Gefährdung noch nicht vollständig 
vorliegen. Problematisch wird dies, wenn das Vorsorgeprinzip zu einem Innova-
tionshemmnis wird, weil potenzielle Risiken überbewertet und Chancen systema-
tisch unterbewertet werden.  

277. In der Praxis führt das oft dazu, dass neue Technologien – wie etwa Gentech-
nik, KI, Nukleartechnik, synthetische Kraftstoffe oder neue Materialien – deut-
lich langsamer zugelassen oder von vornherein durch sehr enge Vor-
gaben eingeschränkt werden. Im Gegensatz dazu setzen etwa die USA oder  
zunehmend auch asiatische Länder stärker auf das Innovationsprinzip – also da-
rauf, Risiken zunächst umfangreicher einzugehen und dann zu steuern, anstatt 
Innovationen von vornherein auszubremsen. Das bedeutet nicht, dass man das 
Vorsorgeprinzip abschaffen sollte, aber es braucht eine systematische Berücksich-
tigung von Innovationspotenzialen in der Gesetzgebung.  ZIFFER 252 Gerade ange-
sichts des hochdynamischen globalen Umfelds wird die Fixierung auf Risikover-
meidung sonst zunehmend zum Wettbewerbsnachteil. 

3. Mutiger Einsatz von KI erfordert regulatorische  
Anpassungen 

278. Ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion von Erfüllungsaufwand kann durch die 
Digitalisierung der Verwaltung und den Einsatz von Cloudlösungen und moder-
nen Technologien erfolgen.  ZIFFER 245 Der Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz (KI) zur Automatisierung der öffentlichen Administration kann 
Verwaltungsprozesse effizienter gestalten, indem Routineaufgaben wie Antrags-
bearbeitung, Dokumentenprüfung und Datenabgleich automatisiert werden 
(Kussel et al., 2024).  ZIFFER 246 Anstatt bestehende, oft inkompatible IT-Systeme 
aufwändig zu harmonisieren, könnte KI eine übergeordnete Schnittstelle 
(Middleware) etablieren, die unterschiedliche Datenformate und Verwal-
tungslogiken intelligent verknüpft und so Interoperabilität herstellt.  ZIFFER 246 
Ein solcher Leapfrogging-Ansatz könnte es ermöglichen, veraltete Strukturen zu 
überwinden und den immensen Hemmnissen auszuweichen, die mit einer 
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Harmonisierung einhergehen würden. KI-gestützte Systeme könnten Stück für 
Stück in öffentlichen Verwaltungen eingeführt und von Anfang an interoperabel 
und skalierbar aufgebaut werden (Feld et al., 2025). Im Rahmen der Deutschen 
Verwaltungscloudstrategie (VCS) gilt es hier, Standards und Schnittstellen zu de-
finieren (Kussel et al., 2024). Um die Innovationskraft und Größe der Hyperscaler 
ohne Abstriche bei Souveränität und Sicherheit nutzen zu können, wäre eine 
Multi-Cloud-Strategie erforderlich, die verschiedene Cloudanbieter und Nut-
zungsmodelle einbezieht. So könnten Behörden schneller digitalisiert, Bürokra-
tiekosten gesenkt und die Servicequalität für Bürger und Unternehmen verbessert 
werden. Die Skalierbarkeit würde über eine Ausweitung des Datenaustausches  
oder einen leichteren Zugriff von Behörden auf Datenbestände wesentlich gestei-
gert. Dazu dürften Anpassungen beim Datenschutz erforderlich sein.  

279. Durch die Entwicklung und den Einsatz KI-gestützter Verwaltungslösungen 
würde zudem gleichzeitig die europäische und insbesondere die deutsche Start-
up-Landschaft gestärkt, da innovative Unternehmen neue Technologien für 
die öffentliche Hand entwickeln und skalieren könnten. Ein gezielter Fokus auf 
europäische Anbieter würde technologische Souveränität fördern und Abhän-
gigkeiten von außereuropäischen IT-Konzernen verringern. Zudem könnten sich 
KI-Start-ups in Bereichen wie Prozessautomatisierung, Cybersicher-
heit und Datenanalyse etablieren und von einer frühen Zusammenarbeit mit 
Behörden profitieren. So entstünde nicht nur eine effizientere Verwaltung, son-
dern auch ein Wachstumsschub für den europäischen Tech-Sektor. 
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